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Der Bundestag hat das folgende Gesetz be-
schlossen: 

Abschnitt 1 
Bundeswasserstraßen 

§1 
Begriffsbestimmung 

(1) Bundeswasserstraßen nach diesem Gesetz sind 
1. die Binnenwasserstraßen des Bundes, die dem all-

gemeinen Verkehr dienen; sie sind in der Anlage 
zum Gesetz aufgeführt, 

2. die Seewasserstraßen. 

(2) Zu den Bundeswasserstraßen gehören auch 
1. die bundeseigenen Schiffahrtsanlagen, besonders 

Schleusen, Wehre, Schiffshebewerke, Schutz-, 
Sicherheits- und Bauhäfen sowie bundeseigene 
Talsperren, Speicherbecken und andere bundes-
eigene Speisungsanlagen, 

2. die ihrer Unterhaltung dienenden bundeseigenen 
Ufergrundstücke, Tonnenhöfe, Bau- und Schirr-
höfe. 

§2 
Bestandsänderung 

(1) Soll ein Gewässer eines anderen Eigentümers 
als des Bundes Bundeswasserstraße werden oder 
soll ein Gewässer die Eigenschaft als Bundeswasser-
straße verlieren und das Eigentum auf einen ande-
ren übergehen, bedarf es einer Vereinbarung zwi-
schen dem Bund, dem Land und dem bisherigen oder 
dem künftigen Eigentümer. Den Übergang bewirkt 
eh. Bundesgesetz; der Bundesminister für Verkehr 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister der Finanzen den Übergang von Gewässern 
oder Gewässerstrecken mit nur örtlicher Bedeutung 
durch Rechtsverordnung zu bewirken. 

(2) Hat sich auf einer Binnenwasserstraße des 
Bundes, die in der Anlage zum Gesetz nicht auf-
geführt ist, ein allgemeiner Verkehr entwickelt oder 
wird auf einem neu hergestellten Gewässer des Bun-
des ein allgemeiner Verkehr eröffnet, bestimmt der 
Bundesminister für Verkehr durch Rechtsverord-
nung, daß diese Gewässer Bundeswasserstraßen 
sind. Dient eine Bundeswasserstraße nicht mehr dem 
allgemeinen Verkehr, bestimmt der Bundesminister 
für Verkehr durch Rechtsverordnung, daß sie keine 
Bundeswasserstraße ist. 

(3) In Rechtsvorschriften nach den Absätzen 1 
und 2 ist die Anlage zum Gesetz zu ändern. 

§3 
Erweiterungen und Durchstiche 

(1) Werden Landflächen an einer Bundeswasser

-

straße zum Gewässer und wird dadurch das 
Gewässerbett der Bundeswasserstraße für dauernd 
erweitert, so ist das Gewässer ein Teil der Bundes-
wasserstraße. 

(2) Das Eigentum an der Erweiterung wächst dem 
Bund zu. Ist die Erweiterung künstlich herbei-
geführt, hat derjenige, der sie veranlaßt hat, den 
bisherigen Eigentümer zu entschädigen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Durch-
stiche an Bundeswasserstraßen. 

Abschnitt 2 
Wahrung der Bedürfnisse 

der Landeskultur und der Wasserwirtschaft 

§ 4 
Einvernehmen mit den Ländern 

Bei der Verwaltung, dem Ausbau und dem Neu-
bau von Bundeswasserstraßen sind die Bedürfnisse 
der Landeskultur und der Wasserwirtschaft im Ein-
vernehmen mit den Ländern zu wahren. 

Abschnitt 3 
Befahren mit Wasserfahrzeugen 

und Gemeingebrauch 

§5 
Befahren mit Wasserfahrzeugen 

Jedermann darf im Rahmen der Vorschriften des 
Schiffahrtrechts einschließlich des Schiffahrtabgaben-
rechts sowie der Vorschriften dieses Gesetzes die 
Bundeswasserstraßen mit Wasserfahrzeugen befah-
ren. Das Befahren der bundeseigenen Talsperren 
und Speicherbecken ist nur zulässig, soweit es durch 
Rechtsverordnung nach § 45 Abs. 1 Nr. 2 gestattet 
wird. 

§6 
Gemeingebrauch 

(1) Die als Gemeingebrauch zulässigen Benutzun-
gen der Bundeswasserstraßen bestimmen sich, so-
weit es sich nicht um das Befahren mit Wasser-
fahrzeugen handelt, nach § 23 des Wasserhaushalts-
gesetzes vom 27. Juli 1957 (Bundesgesetzbl. I S.1110), 
zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz zur Ände-
rung des Wasserhaushaltsgesetzes vom 6. August 
1964 (Bundesgesetzbl. I  S.611), und nach Landes-
recht. 

(2) Durch Rechtsverordnung nach § 45 Abs. 1 Nr. 3 
kann der Gemeingebrauch geregelt, beschränkt oder 
untersagt werden, soweit es zur Erhaltung der 
Bundeswasserstraßen in einem für die Schiffahrt er-
forderlichen Zustand notwendig ist. Unter der glei-
chen Voraussetzung können die Behörden der 
Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes 
durch Verfügung den Gemeingebrauch regeln, be-
schränken oder untersagen. 

Abschnitt 4 
Unterhaltung der Bundeswasserstraßen 

und Betrieb der bundeseigenen 
Schiffahrtsanlagen 

§7 
Allgemeine Vorschriften 

über Unterhaltung und Betrieb 
(1) Die Unterhaltung der Bundeswasserstraßen 

und der Betrieb der bundeseigenen Schiffahrts

-

anlagen sind Hoheitsaufgaben des Bundes. 

(2) Die Ausführung der Unterhaltung der Bundes-
wasserstraßen und des Betriebs der bundeseigenen 
Schiffahrtsanlagen kann im Einzelfalle Dritten über-
tragen werden; dabei gehen hoheitliche Befugnisse 
des Bundes nicht über. 
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(3) Maßnahmen innerhalb der Bundeswasser-
straßen, die der Unterhaltung der Bundeswasser-
straßen oder der Errichtung oder dem Betrieb der 
bundeseigenen Schiffahrtsanlagen dienen, bedürfen 
keiner wasserrechtlichen Erlaubnis, Bewilligung 
oder Genehmigung. 

§ 8 

Umfang der Unterhaltung 

(1) Die Unterhaltung der Binnenwasserstraßen 
(§ 1 Abs. 1 Nr. 1) umfaßt die Erhaltung eines ord-
nungsmäßigen Zustandes für den Wasserabfluß und 
die Erhaltung der Schiffbarkeit. 

(2) Wenn es die Erhaltung des ordnungsmäßigen 
Zustandes nach Absatz 1 erfordert, gehören zur Un-
terhattung besonders die Räumung, die Freihaltung, 
der Schutz und die Unterhaltung des Gewässerbettes 
mit seinen Ufern. Bei der Unterhaltung ist auf die 
Belange der Fischerei Rücksicht zu nehmen. 

(3) Die Erhaltung der Schiffbarkeit umfaßt nicht 
die Zufahrten zu den Lösch-, Lade- und Anlege-
stellen sowie zu den Häfen außer den bundeseige-
nen Schutz-, Sicherheits- und Bauhäfen. 

(4) Zur Unterhaltung gehören auch Arbeiten an 
den Ufergrundstücken, die erforderlich sind, um 
Schäden zu beseitigen oder zu verhüten, die durch 
die Schiffahrt an den Ufergrundstücken entstanden 
sind oder entstehen können, soweit die Schäden den 
Bestand der Ufergrundstücke gefährden. 

(5) Die Unterhaltung der Seewasserstraßen (§ 1 
Abs. 1 Nr. 2) umfaßt nur die Erhaltung de r.  Schiff-
barkeit der von der Wasser- und Schiffahrtsverwal-
tung des Bundes gekennzeichneten Schiffahrtswege, 
soweit es wirtschaftlich zu vertreten ist. Hierzu ge-
hören auch Arbeiten und Maßnahmen zur Sicherung 
des Bestandes der Inseln Helgoland (ohne Düne), 
Wangerooge und Borkum. 

(6) Weitergehende Verpflichtungen zur Unter-
haltung nach dem Nachtrag zu dem Gesetz über den 
Staatsvertrag betreffend den Übergang der Wasser-
straßen von den Ländern auf das Reich vom 18. Fe-
bruar 1922 (Reichsgesetzbl. S. 222) bleiben un-
berührt. 

§9 
Maßnahmen in Landflächen an Bundeswasserstraßen 

(1) Maßnahmen in Landflächen an Bundeswasser-
straßen, die notwendig sind, um für die Schiffahrt 
nachteilige Veränderungen des Gewässerbettes zu 
verhindern oder zu beseitigen, bedürfen der vor-
herigen Planfeststellung. Die §§ 14 bis 23 sind anzu-
wenden. 

(2) Maßnahmen nach Absatz 1 können ohne Plan-
feststellung genehmigt werden, wenn mit Einwen-
dungen nicht zu rechnen ist. § 14 Abs. 1 Sätze 3 und 
4, Abs. 3 sind anzuwenden. 

§ 10 

Anlagen und Einrichtungen Dritter 

Anlagen und Einrichtungen Dritter in, über, unter 
oder am Ufer einer Bundeswasserstraße sind so zu 
unterhalten und zu betreiben, daß die Unterhaltung 

der Bundeswasserstraße, der Betrieb der bundes-
eigenen Schiffahrtsanlagen oder der Schiffahrts-
zeichen sowie die Schiffahrt nicht beeinträchtigt wer-
den. 

§ 11 

Besondere Pflichten im Interesse der Unterhaltung 

(1) Soweit es zur Unterhaltung einer Bundes-
wasserstraße erforderlich ist, haben die Anlieger 
und die Hinterlieger nach vorheriger Ankündigung 
zu dulden, daß Beauftragte des Bundes die Grund-
stücke betreten, vorübergehend benutzen und aus 
ihnen Bestandteile entnehmen, wenn diese sonst 
nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten beschafft 
werden können. 

(2) Die Anlieger haben das Bepflanzen der Ufer 
zu dulden, soweit es für die Unterhaltung der Bun-
deswasserstraße erforderlich ist. Die Anlieger kön-
nen durch Verfügung der Behörden der Wasser- und 
Schiffahrtsverwaltung des Bundes verpflichtet wer-
den, die Ufergrundstücke in erforderlicher Breite so 
zu bewirtschaften, daß die Unterhaltung nicht be-
einträchtigt wird; sie haben bei der Nutzung die 
Erfordernisse des Uferschutzes zu beachten. 

(3) Entstehen durch Handlungen nach Absatz 1 
oder 2 Schäden, hat der Geschädigte Anspruch auf 
Schadenersatz. 

(4) Der Inhaber einer strom- und schiffahrtspoli-
zeilichen Genehmigung (§ 31) hat ohne Anspruch auf 
Entschädigung zu dulden, daß die Ausübung der 
Genehmigung durch Arbeiten zur Unterhaltung vor-
übergehend behindert oder unterbrochen wird. Auf 
die Interessen des zur Duldung Verpflichteten ist 
Rücksicht zu nehmen. 

Abschnitt 5 
Ausbau und Neubau 

der Bundeswasserstraßen 

§ 12 

Allgemeine Vorschriften über Ausbau und Neubau 

(1) Der Ausbau und der Neubau der Bundes-
wasserstraßen als Verkehrswege sind Hoheits-
aufgaben des Bundes. 

(2) Ausbau sind die Maßnahmen zur wesentlichen 
Umgestaltung einer Bundeswasserstraße, eines oder 
beider Ufer, die über die Unterhaltung hinausgehen 
und die Bundeswasserstraße als Verkehrsweg be-
treffen. Für die Beseitigung einer Bundeswasser-
straße gelten die Vorschriften über den Ausbau 
entsprechend. 

(3) Gesetzliche oder vertragliche Bestimmungen, 
die zum Ausbau oder Neubau Beitragsleistungen 
Dritter vorsehen oder nach denen die Leistungen 
Dritten auferlegt werden können, bleiben unberührt. 

(4) Ausbauverpflichtungen des Bundes nach dem 
Nachtrag zu dem Gesetz über den Staatsvertrag be-
treffend den Übergang der Wasserstraßen von den 
Ländern auf das Reich vom 18. Februar 1922 (Reichs-
gesetzbl. S. 222) bleiben unberührt. 
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(5) Die Ausführung des Ausbaus oder des Neu-
baus kann im Einzelfalle Dritten übertragen werden; 
dabei gehen hoheitliche Befugnisse des Bundes nicht 
über. 

(6) Maßnahmen, die dem Ausbau oder dem Neu-
bau einer Bundeswasserstraße dienen, bedürfen 
keiner wasserrechtlichen Erlaubnis, Bewilligung 
oder Genehmigung. 

§ 13 

Planungen 

(1) Der Bundesminister für Verkehr bestimmt im 
Einvernehmen mit dem für die Raumordnung zu-
ständigen Bundesminister und im Einvernehmen mit 
der von der Landesregierung bestimmten Behörde 
die Planung und Linienführung der Bundeswasser-
straßen. 

(2) Diese Bundesplanung hat Vorrang vor der 
Ortsplanung. 

§ 14 

Planfeststellung, Genehmigung, 
vorläufige Anordnung 

(1) Der Ausbau oder der Neubau von Bundes-
wasserstraßen bedarf der vorherigen Planfeststel-
lung. Der Ausbau oder der Neubau kann ohne Plan-
feststellung genehmigt werden, wenn mit Einwen-
dungen nicht zu rechnen ist. Planfeststellungs- und 
Genehmigungsbehörde ist die Wasser- und Schiff-
fahrtsdirektion. Erstreckt sich das Vorhaben auf den 
Bereich mehrerer Wasser- und Schiffahrtsdirektio-
nen, bestimmt der Bundesminister für Verkehr eine 
der beteiligten Wasser- und Schiffahrtsdirektionen 
zur zuständigen Behörde. 

(2) Ist das Planfeststellungsverfahren eingeleitet, 
kann die Wasser- und Schiffahrtsdirektion nach Zu-
stimmung des Bundesministers für Verkehr und 
nach Anhörung der von der Landesregierung be-
stimmten Behörde und der anliegenden Gemeinden 
eine vorläufige Anordnung erlassen, in der Teilmaß-
nahmen zum Ausbau oder Neubau festgesetzt wer-
den, wenn Gründe des Wohls der Allgemeinheit den 
alsbaldigen Beginn der Arbeiten erfordern und die 
nach § 19 Abs. 2, 3 und 5 zu berücksichtigenden In-
teressen gewahrt werden. In der vorläufigen An-
ordnung sind die Auflagen zur Sicherung dieser In-
teressen und der Umfang der vorläufig zulässigen 
Bauarbeiten festzulegen. Die vorläufige Anordnung 
berechtigt nicht zu einer wesentlichen Veränderung 
des Wasserstandes oder der Strömungsverhältnisse. 
Sie ist den anliegenden Gemeinden und den Betei-
ligten zuzustellen und ortsüblich öffentlich bekannt-
zumachen. Die vorläufige Anordnung tritt außer 
Kraft, wenn nicht binnen sechs Monaten nach ihrem 
Erlaß mit den Arbeiten begonnen wird. Sie ersetzt 
nicht die Planfeststellung. Soweit die Teilmaßnah-
men durch die Planfeststellung für unzulässig er-
klärt sind, ist der frühere Zustand wieder herzu-
stellen. 

(3) Soweit das Vorhaben Belange der Landes-
kultur oder der Wasserwirtschaft berührt, bedürfen 
die Feststellung des Planes, die Genehmigung und 
die vorläufige Anordnung des Einvernehmens mit 
der von der Landesregierung bestimmten Behörde.  

§ 15 

Veränderungssperre 

(1) Vom Beginn der Auslegung des Planes im 
Planfeststellungsverfahren an (§ 17 Abs. 1) dürfen 
auf den vom Plan betroffenen Flächen bis zu ihrer 
Inanspruchnahme wesentlich wertsteigernde oder 
die geplanten Baumaßnahmen erheblich erschwe-
rende Veränderungen nicht vorgenommen werden 
(Veränderungssperre). Veränderungen, die in recht-
lich zulässiger Weise vorher begonnen worden sind, 
Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer 
bisher ausgeübten Nutzung werden davon nicht be-
rührt. Unzulässige Veränderungen bleiben bei der 
Anordnung von Einrichtungen und Maßnahmen nach 
§ 19 Abs. 3 und 5 und im Entschädigungsverfahren 
unberücksichtigt. 

(2) Dauert die Veränderungssperre über vier 
Jahre, können die Eigentümer für die dadurch ent-
standenen Vermögensnachteile Entschädigung ver-
langen. 

§ 16 

Besondere Pflichten im Interesse des Vorhabens 

(1) Soweit es zur Vorbereitung oder Durchfüh-
rung des Vorhabens erforderlich ist, haben die An-
lieger und Hinterlieger nach rechtzeitiger Ankündi-
gung zu dulden, daß ihre Grundstücke betreten und 
vorübergehend benutzt werden. Entstehen Schäden, 
hat der Geschädigte Anspruch auf Schadenersatz. 

(2) § 11 Abs. 4 gilt entsprechend. 

§ 17 

Planfeststellungsverfahren 

(1) Die Wasser- und Schiffahrtsdirektion hat den 
Plan in ihrer Dienststelle sowie einen Auszug in 
jeder Gemeinde, in deren Bereich sich das Vorhaben 
voraussichtlich auswirken kann, einen Monat zur 
Einsicht auszulegen. Die Wasser- und  Schiffahrts-
direktion kann eine längere Frist bestimmen. 

(2) Die Wasser- und Schiffahrtsdirektion führt die 
Stellungnahmen aller beteiligten Behörden des Bun-
des, des Landes, der Gemeinden und der Gemeinde-
verbände sowie der sonst beteiligten Stellen herbei. 

(3) Einwendungen können innerhalb von zwei 
Wochen nach dem Ende der Auslegungsfrist schrift-
lich oder zur Niederschrift bei der Wasser- und 
Schiffahrtsdirektion erhoben werden. 

(4) Zeit und Ort der Auslegung sind ortsüblich 
öffentlich bekanntzumachen. In der Bekanntmachung 
ist darauf hinzuweisen, daß 

1. Einwendungen zur Vermeidung des Ausschlusses 
spätestens innerhalb von zwei Wochen nach dem 
Ende der Auslegungsfrist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Wasser- und Schiffahrts-
direktion zu erheben sind, 

2. nach Ablauf der Frist zur Erhebung von Einwen-
dungen Ansprüche wegen nachteiliger Wirkun-
gen nur noch nach § 22 geltend gemacht werden 
können. 
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(5) Können Beteiligte ohne besondere Schwierig-
keiten festgestellt werden, soll ihnen der Inhalt der 
Bekanntmachung mitgeteilt werden. 

(6) Nach Ablauf der Frist des Absatzes 3 sind Plan 
und Einwendungen mit den Beteiligten zu erörtern. 
Zu der Erörterung sind die Beteiligten, die ohne 
besondere Schwierigkeiten festgestellt werden kön-
nen, mit angemessener Frist schriftlich zu laden. Es 
kann auch mit der Bekanntmachung nach Absatz 4 
geladen werden. Kommt es bei der Erörterung zu 
keiner Einigung, ist über die Einwendungen in dem 
Planfeststellungsbeschluß zu entscheiden. Von einer 
Erörterung kann abgesehen werden, wenn keine 
Einwendungen erhoben sind. 

(7) Bei der Erörterung können die Beteiligten sich 
durch Bevollmächtigte vertreten lassen und sach-
kundige Personen zu ihrer Unterstützung beiziehen. 

(8) Werden gegen den Plan Einwendungen auf 
Grund eines privaten Rechts erhoben, kann bei 
einem Streit über das Bestehen dieses Rechts die 
Wasser- und Schiffahrtsdirektion unter dem Vor-
behalt nach Satz 4 den Plan feststellen oder das 
Verfahren bis zur Erledigung des Streites aus-
setzen. Wird das Verfahren ausgesetzt, ist eine 
Frist zu bestimmen, binnen derer die Klage zu er-
heben ist. Wird die Klage nicht fristgerecht er-
hoben oder die Prozeßführung ungebührlich ver-
zögert, kann das Verfahren fortgesetzt werden. 
Wird der Plan festgestellt, bevor über das Bestehen 
des Rechts rechtskräftig entschieden worden ist, 
bleibt die Entscheidung über die Auflagen und Ent-
schädigungen, die bei Bestehen des Rechts festzu-
setzen sind, vorbehalten. 

§ 18 

Versagung der Planfeststellung 

Die Planfeststellung ist zu versagen, wenn von 
dem Ausbau oder Neubau 

1. eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemein-
heit zu erwarten ist, die nicht durch Auflagen 
verhütet oder ausgeglichen werden kann, oder 

2. nachteilige Wirkungen auf das Recht eines ande-
ren zu erwarten sind, die nicht durch Auflagen 
verhütet oder ausgeglichen werden können (§ 19 
Abs. 3 Satz 3), der Berechtigte Einwendungen er-
hoben hat und der Ausbau oder Neubau nicht 
dem Wohl der Allgemeinheit dient. 

§ 19 

Planfeststellungsbeschluß 

(1) Der Planfeststellungsbeschluß stellt Art und 
Umfang des Vorhabens fest und entscheidet über 
Einwendungen. Er ist zu begründen. 

(2) Einrichtungen und Maßnahmen, die durch den 
Ausbau oder den Neubau bedingt und im öffent-
lichen Interesse erforderlich sind, werden im Plan-
feststellungsbeschluß von Amts wegen angeordnet. 

(3) Sind nachteilige Wirkungen auf ein Recht zu 
erwarten, können Einrichtungen und Maßnahmen 

angeordnet werden, die die nachteiligen Wirkungen 
verhüten oder ausgleichen. Sie sind anzuordnen, 
wenn der Berechtigte Einwendungen erhoben hat. 
Satz 2 gilt nicht, wenn die Einrichtungen oder Maß-
nahmen oder die Unterhaltung der Einrichtungen 
wirtschaftlich nicht gerechtfertigt oder mit dem Vor-
haben nicht vereinbar ist. In diesem Falle ist Ent-
schädigung zu leisten. Die Regelung der Entschädi-
gung bleibt dem Entschädigungsverfahren (§ 37) 
vorbehalten. 

(4) Sind auf Grund eines Rechts Einwendungen 
erhoben und läßt sich zur Zeit der Entscheidung 
nicht feststellen, ob und in welchem Maße nach-
teilige Wirkungen für das Recht eintreten werden, 
ist die Entscheidung über die deswegen festzuset-
zenden Auflagen und Entschädigungen vorzubehal-
ten. Das Verfahren wird auf Antrag des Berechtig-
ten fortgesetzt. § 22 Abs. 3 ist anzuwenden. 

(5) Absatz 3 Sätze 1 bis 3 gilt auch, wenn erheb-
liche und nicht nur vorübergehende Nachteile da-
durch zu erwarten sind, daß 

1. der Wasserstand verändert wird oder 

2. eine Gewässerbenutzung, die auf einer Erlaubnis 
oder anderen Befugnis beruht, beeinträchtigt 
wird. 

(6) Die Einrichtungen nach den Absätzen 2, 3 
und 5 hat zu unterhalten, wer das Vorhaben durch-
führt. Er hat bei Einrichtungen, die vorhandene, 
demselben Zweck dienende Einrichtungen ersetzen 
oder ändern, die Mehrkosten der Unterhaltung zu 
tragen. 

(7) Zur Sicherung des Beweises von Tatsachen, 
die für eine Entscheidung nach den vorstehenden 
Absätzen von Bedeutung sein können, besonders 
zur Feststellung des Zustandes einer Sache, können 
die erforderlichen Maßnahmen angeordnet werden, 
wenn sonst die Feststellung unmöglich oder wesent-
lich erschwert werden würde. 

§ 20 

Zustellung 

(1) Der Planfeststellungsbeschluß ist Beteiligten, 
die Einwendungen erhoben haben oder denen der 
Inhalt der Bekanntmachung nach § 17 Abs. 5 mit-
geteilt worden ist, zuzustellen. Er ist den Gemein-
den mitzuteilen, in deren Bereich sich das Vorhaben 
auswirkt. 

(2) Haben mehr als fünfzig Beteiligte Einwendun-
gen erhoben, kann statt der Zustellung nach Ab-
satz 1 eine Ausfertigung des Beschlusses in den 
Gemeinden, in deren Bereich sich das Vorhaben aus-
wirkt, zwei Wochen zur Einsicht ausgelegt werden. 
Zeit und Ort der Auslegung und die Rechtsmittel-
belehrung sind ortsüblich öffentlich bekanntzu-
machen. Die Bekanntmachung ersetzt die Zustellung. 
Die Rechtsmittelfrist beginnt mit dem Ablauf der 
Auslegungsfrist; darauf ist in der Bekanntmachung 
hinzuweisen. Beteiligten, die Einwendungen er-
hoben und ihren Wohnsitz außerhalb dieser Ge-
meinden haben, ist der Beschluß stets zuzustellen. 
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§ 21 

Wirkung der Planfeststellung 

(1) Die Planfeststellung ersetzt alle nach anderen 
Rechtsvorschriften notwendigen öffentlich-recht-
lichen Bewilligungen, Erlaubnisse, Genehmigungen 
und Zustimmungen. 

(2) Die Planfeststellung gewährt, unbeschadet 
des § 16, nicht das Recht, Gegenstände, die einem 
anderen gehören, oder Grundstücke und Anlagen, 
die im Besitz eines anderen stehen, in Gebrauch zu 
nehmen. 

(3) Ist der Planfeststellungsbeschluß unanfechtbar 
geworden, sind Ansprüche auf Unterlassung des 
Vorhabens, auf Außerbetriebsetzung, Beseitigung 
oder Änderung festgestellter Anlagen ausgeschlos-
sen. Der unanfechtbar gewordene Planfeststellungs-
beschluß schließt ferner, unbeschadet des § 22, An-
sprüche auf Herstellung von Schutzeinrichtungen, 
auf Entschädigung oder auf Schadenersatz aus, so-
weit ihnen nicht stattgegeben oder ihre Regelung 
dem Entschädigungsverfahren (§ 37) vorbehalten 
wurde. Schadenersatzansprüche wegen nachteiliger 
Wirkungen des Vorhabens, die darauf beruhen, daß 
die im Planfeststellungsbeschluß angeordneten Auf-
lagen nicht erfüllt sind, werden nicht ausgeschlos-
sen. Vertragliche Ansprüche bleiben unberührt. 

(4) Wird mit der Durchführung des Planes nicht 
binnen fünf Jahren nach Unanfechtbarkeit des Plan-
feststellungsbeschlusses begonnen, tritt er außer 
Kraft. 

§ 22 

Nachträgliche Entscheidungen 

(1) Ist ein Beteiligter durch Naturereignisse oder 
andere unabwendbare Zufälle verhindert worden, 
gegen den Plan rechtzeitig Einwendungen zu er-
heben, können auch nach der Feststellung des Pla-
nes auf seinen Antrag Auflagen festgesetzt werden. 
Der Antrag ist binnen drei Monaten nach dem Fort-
fall der Hinderungsgründe zu stellen ;  er ist aus-
geschlossen, wenn seit der Feststellung des Planes 
ein Jahr verstrichen ist. 

(2) Konnte ein Beteiligter nachteilige Wirkungen 
bis zum Abschluß der Erörterung (§ 17 Abs. 6) nicht 
voraussehen, kann er verlangen, daß nachträglich 
Auflagen gemacht werden. Kann eine nachteilige 
Wirkung durch nachträgliche Auflagen nicht ver-
hütet oder ausgeglichen werden, ist der Beteiligte 
zu entschädigen. 

(3) Die Anträge nach Absatz 2 sind nur binnen 
drei Jahren nach dem Zeitpunkt zulässig, zu dem 
der Beteiligte von der nachteiligen Wirkung des 
Ausbaus oder Neubaus Kenntnis erhalten hat; sie 
sind ausgeschlossen, wenn nach Herstellung des 
dem Plan entsprechenden Zustandes dreißig Jahre 
verstrichen sind. 

§ 23 

Planänderung 

Muß ein ausgelegter oder ein festgestellter Plan 
wegen nachträglich eingetretener Umstände ge-
ändert werden, ist ein neues Verfahren nötig, wenn 
die Änderungen erheblich sind. Änderungen sind 

erheblich, wenn sie das öffentliche Interesse oder 
Rechte anderer beeinträchtigen und keine Verein-
barungen mit den Berechtigten geschlossen werden 
können. Unerhebliche Planänderungen bedürfen vor 
ihrer Durchführung der Genehmigung des Bundes-
ministers für Verkehr. 

Abschnitt 6 
Ordnungsvorschriften 

§ 24 

Strompolizei 
(1) Die Behörden der Wasser- und Schiffahrtsver-

waltung des Bundes haben die Aufgabe, zur Ge-
fahrenabwehr Maßnahmen zu treffen, die nötig sind, 
um die Bundeswasserstraßen in einem für die Schif-
fahrt erforderlichen Zustand zu erhalten (Strompoli-
zei). 

(2) Zur Erfüllung dieser Aufgabe können nach 
diesem Gesetz die Freiheit der Person und das 
Recht auf körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 
Abs. 2 des Grundgesetzes) sowie die Unverletzlich-
keit der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 des Grund-
gesetzes) eingeschränkt werden. 

(3) Die Hafenaufsicht bleibt unberührt. 

§ 25 

Verantwortliche Personen 

(1) Strompolizeiliche Maßnahmen, die durch das 
Verhalten von Personen erforderlich werden, sind 
gegen die Personen zu richten, die die Gefahr oder 
die Störung verursacht haben. Sie können auch ge-
gen diejenigen gerichtet werden, die für die Per-
sonen aufsichtspflichtig sind. 

(2) Wer einen anderen zu einer Verrichtung be-
stellt, ist neben diesem dafür verantwortlich, daß 
sich der andere bei der Ausführung der Verrichtung 
ordnungsgemäß verhält. 

(3) Strompolizeiliche Maßnahmen, die durch das 
Verhalten oder den Zustand eines Tieres oder durch 
den Zustand einer anderen Sache erforderlich wer-
den, sind gegen den Eigentümer zu richten. Strom-
polizeiliche Maßnahmen können auch gegen den 
gerichtet werden, der die tatsächliche Gewalt aus-
übt; die Maßnahmen sind nur gegen diesen zu 
richten, wenn er die tatsächliche Gewalt gegen den 
Willen des Eigentümers oder eines anderen Ver-
fügungsberechtigten ausübt, oder wenn er auf einen 
im Einverständnis mit dem Eigentümer schriftlich 
gestellten Antrag als allein verantwortlich aner-
kannt worden ist. 

§26 

Inanspruchnahme nicht verantwortlicher Personen 

(1) Zur Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden 
Gefahr oder zur Beseitigung einer bereits eingetre-
tenen Störung können die Behörden der Wasser- 
und Schiffahrtsverwaltung des Bundes strompolizei-
liche Maßnahmen auch gegen andere als die in § 25 
bezeichneten Personen treffen und sie besonders 
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zur Hilfeleistung anhalten, wenn und soweit Maß-
nahmen nach § 25 nicht möglich oder nicht ausrei-
chend sind. Der Betroffene kann für den ihm durch 
die Maßnahme entstandenen Schaden eine angemes-
sene Entschädigung in Geld verlangen. 

(2) Maßnahmen nach Absatz 1 dürfen nur solange 
und soweit getroffen und aufrechterhalten werden, 
als nicht andere Maßnahmen zur Beseitigung der 
Gefahr oder der Störung getroffen werden können. 

§ 27 

Strompolizeiverordnungen 

(1) Der Bundesminister für Verkehr wird ermäch-
tigt, Rechtsverordnungen zur Gefahrenabwehr nach 
§ 24 Abs. 1 (Strompolizeiverordnungen) zu erlassen. 

(2) Der Bundesminister für Verkehr kann durch 
Rechtsverordnung die Ermächtigung nach Absatz 1 
auf die Wasser- und Schiffahrtsdirektionen über-
tragen. 

(3) Strompolizeiverordnungen müssen in ihrem 
Inhalt bestimmt sein. 

(4) Zuständig für die Änderung oder Aufhebung 
einer Strompolizeiverordnung ist die im Zeitpunkt 
der Änderung oder Aufhebung für ihren Erlaß zu-
ständige Behörde. 

§28 
Strompolizeiliche Verfügungen 

(1) Die Wasser- und Schiffahrtsämter können zur 
Erfüllung der Aufgaben nach § 24 Abs. 1 Anord-
nungen erlassen, die an bestimmte Personen oder 
an einen bestimmten Personenkreis gerichtet sind 
und ein Gebot oder Verbot enthalten (Strompolizei-
liche Verfügungen). 

(2) Strompolizeiliche Verfügungen können münd-
lich, schriftlich oder durch Zeichen erlassen werden. 
Sie müssen inhaltlich hinreichend bestimmt sein. 
Schriftlich erlassene Verfügungen sind zu begrün-
den. 

(3) Ist der nach § 25 Verantwortliche nicht oder 
nicht rechtzeitig zu erreichen, kann das Wasser- 
und Schiffahrtsamt die notwendige Maßnahme aus-
führen. Der Verantwortliche ist von der Maßnahme 
unverzüglich zu unterrichten. Entstehen durch die 
Maßnahme Kosten, können sie ihm auferlegt wer-
den. 

§ 29 

Verhältnismäßigkeit, Wahl der Mittel 

(1) Eine strompolizeiliche Verfügung darf nicht 
zu einem Schaden führen, der zu dem beabsichtig-
ten Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht. Die 
Wasser- und Schiffahrtsämter sollen das Mittel 
zur Abwehr der Gefahr oder zur Beseitigung der 
Störung bestimmen, wenn dieses für den Betroffe-
nen nach den Umständen nicht ohne weiteres er-
kennbar ist. Kommen für die Erfüllung einer Auf-
gabe mehrere Maßnahmen .in Betracht, haben die 
Wasser- und Schiffahrtsämter nach pflichtgemäßem 
Ermessen die Maßnahmen zu wählen, die den ein-
zelnen und die Allgemeinheit am wenigsten beein-
trächtigen. 

(2) Dem Betroffenen ist auf Antrag zu gestatten, 
an Stelle eines durch strompolizeiliche Verfügung 
angedrohten oder festgesetzten Mittels ein von ihm 
angebotenes anderes Mittel anzuwenden, durch das 
die Gefahr ohne Beeinträchtigung der Allgemein-
heit ebenso wirksam abgewehrt werden kann. Der 
Antrag kann nur bis zum Ablauf einer dem Betrof-
fenen für die Ausführung der Verfügung gesetzten 
Frist, spätestens bis zum Ablauf der Frist für die 
Erhebung der verwaltungsgerichtlichen Anfechtungs-
klage, gestellt werden. 

§ 30 

Besondere Befugnisse zur Beseitigung 
von Schiffahrtshindernissen 

(1) Wird der für die Schiffahrt erforderliche Zu-
stand einer Bundeswasserstraße oder die Sicherheit 
oder Leichtigkeit des Verkehrs auf einer Bundes-
wasserstraße durch in der Bundeswasserstraße hilf-
los treibende, festgekommene, gestrandete oder ge-
sunkene Fahrzeuge oder schwimmende Anlagen 
oder durch andere treibende oder auf Grund gera-
tene Gegenstände beeinträchtigt, können die Behör-
den der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bun-
des das Hindernis beseitigen, wenn ein sofortiges 
Einschreiten erforderlich ist und wenn ein nach § 25 
Verantwortlicher nicht oder nicht rechtzeitig heran-
gezogen werden kann oder wenn zu besorgen ist, 
daß dieser Verantwortliche die Beseitigung nicht 
oder nicht wirksam durchführen wird. 

(2) Hat das Wasser- und Schiffahrtsamt erkennbar/  
mit der Beseitigung begonnen, so dürfen ohne seine 
Zustimmung das Hindernis nicht mehr beseitigt und 
Gegenstände nicht mehr von diesem fortgeschafft 
werden. Soweit möglich, sind die nach § 25 Verant-
wortlichen und die Eigentümer der beseitigten Ge-
genstände darüber unverzüglich zu unterrichten. 

(3) Ist das Hindernis beseitigt, ist den nach § 25 
Verantwortlichen, den Eigentümern der beseitigten 
Gegenstände und den Inhabern von Rechten an den 
Gegenständen, soweit sie bekannt und alsbald zu 
erreichen sind, von der Wasser- und Schiffahrts-
direktion anheimzugeben, binnen einer von ihr zu 
bestimmenden Frist zur Vermeidung der Zwangs-
vollstreckung in die Gegenstände die Kosten der 
Beseitigung zu erstatten oder für sie Sicherheit zu 
leisten. 

(4) Die Kosten der Beseitigung sind aus den be-
seitigten Gegenständen zu zahlen, soweit sie nicht 
bis zu dem Betrage erstattet werden, der sich aus 
der Verwertung der Gegenstände erwarten läßt; der 
Erstattung steht die Sicherheitsleistung gleich. 

(5) Die Vollstreckung in die Gegenstände erfolgt 
im Wege des Verwaltungszwangsverfahrens. Voll-
streckungsbehörde ist die Wasser- und Schiffahrts-
direktion. Vollstreckungsschuldner sind die Eigen-
tümer der beseitigten Gegenstände, die als solche 
jedoch nur zur Duldung der Zwangsvollstreckung in 
die Gegenstände verpflichtet sind. Der Anspruch 
des Bundes wegen der Kosten der Beseitigung und 
der Verwertung geht allen anderen Rechten an dem 
Erlös vor. 
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(6) Die Vollstreckung darf, wenn eine Aufforde-
rung nach Absatz 3 ergangen ist, nicht vor dem 
Ablauf der Frist angeordnet werden, die den in 
Absatz 3 genannten Personen zur Abwendung der 
Zwangsvollstreckung gesetzt ist. 

(7) Beseitigte Gegenstände, die nicht der Zwangs-
vollstreckung in das unbewegliche Vermögen un-
terliegen, kann die Wasser- und Schiffahrtsdirektion 
auch öffentlich versteigern lassen. Die §§ 979 und 
980 des Bürgerlichen Gesetzbuches gelten entspre-
chend. Aus dem Erlös sind die Kosten der Beseiti-
gung und der Verwertung vorweg zu entnehmen. 

(8) Ein Überschuß bei der Verwertung der besei-
tigten Gegenstände ist unter Verzicht auf das Recht 
der Rücknahme zu hinterlegen. 

(9) Die Absätze 2 bis 7 gelten nicht für die Habe 
der Besatzung, für das Reisegut der Reisenden und 
die Post. 

(10) Verfahren die Behörden der Wasser- und 
Schiffahrtsverwaltung des Bundes nach den Vor-
schriften der  Absätze 2 bis 8, ist. § 28 Abs. 3 Sätze 2 
und 3 nicht anzuwenden. 

(11) Die Absätze 1 bis 10 sind nicht anzuwenden 
im Geltungsbereich der Strandungsordnung vom 
17. Mai 1874 (Reichsgesetzbl. S. 73), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19. .Juli 1924 (Reichsgesetzbl.  I  
S. 667) . 

§ 31 

Strom- und schiffahrtspolizeiliche Genehmigung 

(1) Einer strom- und schiffahrtspolizeilichen Ge-
nehmigung des Wasser- und Schiffahrtsamtes  be

-
d ürten 
1. Benutzungen (§ 3 des Wasserhaushaltsgesetzes) 

einer Bundeswasserstraße, 

2. die Errichtung, clie Veränderung und der Betrieb 
von Anlagen in, über, unter oder am Ufer einer 
Bundeswasserstraße, 

wenn durch die beabsichtigte Maßnahme eine Be-
einträchtigung des für die Schiffahrt erforderlichen 
Zustandes der Bundeswasserstraße oder der Sicher-
heit und Leichtigkeit des Verkehrs zu erwarten ist. 

(2) Wer eine in der Anlage zum Gesetz aufge-
führte Binnenwasserstraße benutzen oder Anlagen 
in, über, unter oder am Ufer einer solchen Wasser-
straße errichten, verändern oder betreiben will, hat 
dies dem Wasser- und Schiffahrtsamt anzuzeigen. 
Die Maßnahme bedarf keiner strom- und schiffahrts

-

polizeilichen Genehmigung, wenn das Wasser- und 
Schiffahrtsamt binnen eines Monats nach Eingang 
der Anzeige nichts anderes mitteilt. Ist eine strom 
und schiffahrtspolizeiliche Genehmigung erforder-
lich, ersetzt die Anzeige den Antrag auf Erteilung 
dieser Genehmigung. 

(3) Eine Anzeige oder eine strom- und schiffahrts-
polizeiliche Genehmigung ist nicht erforderlich 

1. für das Einbringen von Stoffen zu Zwecken der 
Fischerei, 

2. für Benutzungen, die beim Inkrafttreten dieses 
Gesetzes in zulässiger Weise ausgeübt werden, 

3. für Anlagen, die beim Inkrafttreten dieses Geset-
zes rechtmäßig vorhanden sind, 

4. für Maßnahmen im Rahmen des Gemeinge-
brauchs. 

(4) Die Genehmigung kann unter Bedingungen 
und Auflagen erteilt werden, die eine Beeinträch-
tigung des für die Schiffahrt erforderlichen Zustan-
des der Bundeswasserstraße oder der Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs verhüten oder ausglei-
chen. Die Genehmigung wird für eine bestimmte 
angemessene Frist erteilt, die in besonderen Fällen 
dreißig Jahre überschreiten darf. 

(5) Die Genehmigung darf nur versagt werden, 
wenn durch die beabsichtigte Maßnahme eine Be-
einträchtigung des für die Schiffahrt erforderlichen 
Zustandes der Bundeswasserstraße oder der Sicher-
heit und Leichtigkeit des Verkehrs zu erwarten ist, 
die durch Bedingungen und Auflagen weder verhü-
tet noch ausgeglichen werden kann. Sind diese Be-
dingungen und Auflagen nicht möglich, darf die 
Genehmigung gleichwohl aus Gründen des Wohls 
der Allgemeinheit erteilt werden. 

(6) Die Genehmigung ersetzt nicht die nach an-
deren Rechtsvorschriften erforderlichen Verwal-
tungsakte. 

§ 32 

Rücknahme und Widerruf 
der strom- und schiffahrtspolizeilichen Genehmigung 

(1) Das Wasser- und Schiffahrtsamt kann die 
strom- und schiffahrtspolizeiliche Genehmigung 
ganz oder teilweise widerrufen, wenn es zur Erhal-
tung der Bundeswasserstraße in einem für die Schiff-
fahrt erforderlichen Zustand oder zur Abwehr von 
Gefahren für die Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs notwendig ist. Wenn ein Verwaltungsakt, 
der nach anderen Rechtsvorschriften für die Maß-
nahme erlassen ist (§ 31 Abs. 6), nur gegen Ent-
schädigung ganz oder teilweise widerrufen werden 
kann, ist auch hei gänzlichem oder teilweisem Wi-
derruf der strom- und schiffahrtspolizeilichen Ge-
nehmigung Entschädigung zu leisten. 

(2) Das Wasser- und Schiffahrtsamt kann die Ge-
nehmigung ferner ohne Entschädigung ganz oder 
teilweise zurücknehmen, wenn der Unternehmer 

1. die Genehmigung auf Grund von Unterlagen, die 
in wesentlichen Punkten unrichtig oder unvoll-
ständig waren, erhalten hat und ihm die Unrich-
tigkeit oder Unvollständigkeit bekannt war, 

2. den Zweck der Maßnahme so geändert hat, daß 
er mit den Antragsunterlagen nicht mehr über-
einstimmt. 

(3) Das Wasser- und Schiffahrtsamt kann die Ge-
nehmigung ferner ohne Entschädigung widerrufen, 
wenn der Unternehmer 

1. trotz einer mit der Androhung des  Widerrufs ver-
bundenen Warnung innerhalb einer ihm gesetz-
ten Frist Bedingungen oder Auflagen nicht erfüllt 
oder die Benutzung über den Rahmen der Geneh-
migung erheblich ausgedehnt hat, 

2. ihre Ausübung binnen einer ihm gesetzten ange-
messenen Frist nicht begonnen oder die Geneh-
migung drei Jahre ununterbrochen nicht ausge-
übt hat. 
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§ 33 

Besondere Pflichten im Interesse der Überwachung 

(1) Überprüft das Wasser- und Schiffahrtsamt, ob 
die Bedingungen und Auflagen der strom- und 
schiffahrtspolizeilichen Genehmigung erfüllt wer-
den, hat der Inhaber der Genehmigung das Betre-
ten von Grundstücken zu gestatten, die Anlagen 
und Einrichtungen zugänglich zu machen, Auskünfte 
zu erteilen, die erforderlichen Arbeitskräfte, Unter-
lagen und Werkzeuge zur Verfügung zu stellen und 
technische Ermittlungen und Prüfungen zu dulden. 

(2) Werden besondere Überwachungsmaßnahmen, 
vor allem fachtechnische Untersuchungen, erforder-
lich, können dem Inhaber der strom- und schiffahrts-
polizeilichen Genehmigung die Kosten dieser Maß-
nahmen auferlegt oder die Untersuchungen auf 
seine Kosten aufgegeben werden. 

(3) Der zur Erteilung einer Auskunft Verpflichtete 
kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, 
deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in 
§ 383 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung be-
zeichneten Angehörigen der Gefahr strafgericht-
licher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. 

(4) Die nach Absatz 1 erlangten Kenntnisse und 
Unterlagen dürfen nicht für ein Besteuerungsverfah-
ren oder ein Steuerstrafverfahren verwendet wer-
den. Die Vorschriften der §§ 175, 179, 188 Abs. 1 
und des § 189 der Reichsabgabenordnung über Bei-
stands- und Anzeigepflichten gegenüber den Finanz-
ämtern gelten insoweit nicht. 

Abschnitt 7 
Besondere Aufgaben 

§ 34 

Schiffahrtszeichen 

(1) Das Setzen und Betreiben von Schiffahrtszei-
chen für die Schiffahrt auf Bundeswasserstraßen sind 
Hoheitsaufgaben des Bundes. 

(2) Rechtliche Verpflichtungen Dritter, bestimmte 
Schiffahrtszeichen zu setzen oder zu betreiben, 
bleiben unberührt. Wer ein Schiffahrtszeichen set-
zen oder betreiben will, ohne dazu rechtlich ver-
pflichtet zu sein, bedarf einer Genehmigung der 
Wasser- und Schiffahrtsdirektion. Die Genehmigung 
kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt wer-
den, die eine Beeinträchtigung der Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs oder des für die Schiffahrt 
erforderlichen Zustandes der Bundeswasserstraße 
verhüten oder ausgleichen. Die Genehmigung kann 
befristet werden. Für die Überwachung gilt § 33 
entsprechend. 

(3) Wer auf Grund einer rechtlichen Verpflichtung 
oder einer Genehmigung ein Schiffahrtszeichen setzt 
oder betreibt, nimmt damit keine hoheitliche Befug-
nis des Bundes wahr. 

(4) Anlagen und ortsfeste Einrichtungen aller 
Art dürfen weder durch ihre Ausgestaltung noch 
durch ihren Betrieb zu Verwechslungen mit Schiff-
fahrtszeichen Anlaß gehen, deren Wirkung beein-

trächtigen, deren Betrieb behindern oder die Schiffs-
führer durch Blendwirkungen, Spiegelungen oder 
anders irreführen oder behindern. Wirtschaftswer-
bung in Verbindung mit Schiffahrtszeichen ist un-
zulässig. 

(5) Für Maßnahmen zum Setzen, zur Unterhaltung 
oder zum Betrieb von Schiffahrtszeichen gelten § 7 
Abs. 3 und § 16 entsprechend. 

§ 35 

Wasserstands- und Hochwassermeldedienst, 
Eisbekämpfung 

Die Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bun-
des soll neben der ihr nach § 8 obliegenden Unter-
haltung einen Wasserstands- und Hochwassermelde

-

dienst unterhalten und, unbeschadet anderer beson-
derer Verpflichtungen, für die Eisbekämpfung auf 
den Bundeswasserstraßen sorgen, soweit sie wirt-
schaftlich zu vertreten ist. 

Abschnitt 8 
Entschädigung 

§ 36 

Allgemeine Vorschriften über Entschädigung 

(1) Eine Entschädigung nach diesem Gesetz bemißt 
sich nach dem Entgelt, das für eine vergleichbare 
Leistung im Wirtschaftsverkehr üblich ist. Fehlt es 
an einer vergleichbaren Leistung oder ist ein üb-
liches Entgelt nicht zu ermitteln, ist die Entschädi-
gung unter gerechter Abwägung der Interessen der 
Allgemeinheit und der Beteiligten zu bemessen. 
Wenn zur Zeit des die Entschädigungspflicht auslö-
senden Vorgangs Nutzungen gezogen werden, ist 
die Entschädigung nach deren Beeinträchtigung zu 
bemessen; der Entschädigungsberechtigte kann fer-
ner eine angemessene Entschädigung verlangen, 
soweit durch den die Entschädigungspflicht auslösen-
den Vorgang Aufwendungen an Wert verlieren, 
mit denen er die Nutzung seines Grundstückes vor-
bereitet und die er im Vertrauen auf den Fortbe-
stand des bisherigen Zustandes gemacht hat. Auch 
ist eine durch den entschädigungspflichtigen Vor-
gang eingetretene Minderung des Verkehrswertes 
des Grundstückes zu berücksichtigen, soweit sie 
nicht nach Satz 3 bereits berücksichtigt ist. 

(2) Die Entschädigung ist in Geld festzusetzen. 
Als Entschädigung können auch andere Maßnahmen 
festgesetzt werden, wenn sie mit wirtschaftlich zu-
mutbaren Mitteln durchgeführt werden können und 
der Entschädigungsberechtigte zustimmt. Ist die Ent-
schädigung in wiederkehrenden Leistungen festge-
setzt und haben sich die tatsächlichen Verhältnisse, 
die der Festsetzung der Entschädigung zugrunde 
lagen, wesentlich geändert, kann die Höhe der 
wiederkehrenden Leistungen neu festgesetzt wer-
den, wenn es notwendig ist, um eine offenbare Un-
billigkeit zu vermeiden. 

(3) Wird die Nutzung eines Grundstückes durch 
den entschädigungspflichtigen Vorgang unmöglich 
gemacht oder erheblich erschwert oder kann das 
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Grundstück nach seiner bisherigen Bestimmung nicht 
mehr zweckmäßig genutzt werden, kann der Grund-
stückseigentümer statt einer Entschädigung ver-
langen, daß der Entschädigungspflichtige das Grund-
stück zum Verkehrswert erwirbt. 

§ 37 

Einigung, Festsetzungsbescheid 

(1) Zuständig für die Festsetzung der Entschädi-
gung ist die Wasser- und Schiffahrtsdirektion. Sie 
hat auf eine gütliche Einigung hinzuwirken. Kommt 
vor Festsetzung der Entschädigung eine Einigung 
zustande, ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die 
Niederschrift enthält: 

1. Ort und Zeit der Verhandlung; 

2. die Bezeichnung der Beteiligten (Entschädigungs-
berechtigter und Entschädigungspflichtiger), ihrer 
gesetzlichen Vertreter und ihrer Bevollmächtig-
ten; 

3. die Erklärungen der Beteiligten. 

Die Niederschrift ist den Beteiligten vorzulesen oder 
zur Durchsicht vorzulegen. In der Niederschrift ist zu 
vermerken, daß es geschehen und die Genehmigung 
erteilt ist. 

(2) Kommt keine Einigung zustande, setzt die 
Wasser- und Schiffahrtsdirektion die Entschädigung 
fest. In den Festsetzungsbescheid sind die Angaben 
nach Absatz 1 Satz 4 Nr. 2 aufzunehmen. Er ist zu 
begründen und den Beteiligten mit einer Belehrung 
fiber Zulässigkeit, Form und Frist der Klage (§ 39) 
zuzustellen. 

§ 38 

Vollstreckung 

(1) Die Zwangsvollstreckung nach der Zivilpro-
zeßordnung findet statt 

1. aus der Niederschrift über die Einigung, wenn 
die vollstreckbare Ausfertigung mindestens eine 
Woche vorher zugestellt ist; 

2. aus dem Festsetzungsbescheid, wenn die voll-
streckbare Ausfertigung bereits zugestellt ist 
oder gleichzeitig zugestellt wird. 

(2) Die vollstreckbare Ausfertigung wird von 
dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Amts-
gerichts erteilt, in dessen Bezirk die Wasser- und 
Schiffahrtsdirektion ihren Sitz hat. In den Fällen der 
§§ 731, 767 bis 770, 785, 786 und 791 der Zivilprozeß-
ordnung entscheidet das in Satz 1 bezeichnete Ge-
richt. 

(3) Die vollstreckbare Ausfertigung des Fest-
setzungsbescheides wird nur erteilt, wenn und 
soweit er für die Beteiligten unanfechtbar ist. 

(4) § 882 a der Zivilprozeßordnung bleibt unbe-
rührt. 

§ 39 

Rechtsweg 

(1) Gegen die Festsetzung der Entschädigung kön-
nen die Beteiligten binnen einer Frist von zwei 
Monaten nach Zustellung des Bescheides Klage vor 
den ordentlichen Gerichten erheben. Diese Frist ist 

eine Notfrist im Sinne der Zivilprozeßordnung. Die 
Klage kann auch erhoben werden, wenn die Wasser- 
und Schiffahrtsdirektion binnen sechs Monaten nach 
Erlaß des Verwaltungsaktes oder nach dem Vor-
gang, der die Beeinträchtigung herbeigeführt hat, 
eine Entschädigung nicht festgesetzt hat; ist eine 
Entschädigung nach § 22 Abs. 2 festzusetzen, be-
ginnt die Frist von sechs Monaten mit der Antrag-
stellung. 

(2) Für die Klage ist das Landgericht ohne Rück-
sicht auf den Wert des Streitgegenstandes aus-
schließlich zuständig. Örtlich zuständig ist aus-
schließlich das Landgericht, in dessen Bezirk die 
Beeinträchtigung eintritt; § 36 Nr. 4 der Zivilprozeß-
ordnung gilt entsprechend. 

(3) Die Klage des Entschädigungsberechtigten 
wegen der Entschädigung in Geld ist auf Zahlung 
des verlangten Betrages oder Mehrbetrages zu 
richten. Die Klage des Entschädigungspflichtigen 
ist darauf zu richten, daß die Entschädigung unter 
Aufhebung oder Abänderung des Bescheides anders 
festgesetzt wird. Klagt der Entschädigungspflichtige, 
fallen ihm die Kosten des ersten Rechtszuges in 
jedem Falle ohne Rücksicht auf den Ausgang des 
Rechtsstreites zur Last. 

(4) Das Gericht kann im Falle des Absatzes 3 
Satz 2 auf Antrag des Berechtigten den Bescheid für 
vorläufig vollstreckbar erklären. 

Abschnitt 9 
Kreuzungen mit öffentlichen Verkehrswegen 

§ 40 

Kosten der Herstellung von Kreuzungsanlagen 

(1) Werden Bundeswasserstraßen ausgebaut oder 
neugebaut und müssen neue Kreuzungen mit öffent-
lichen Verkehrswegen hergestellt oder bestehende 
geändert werden, hat die Wasser- und Schiffahrts-
verwaltung des Bundes die Kosten der Kreuzungs-
anlagen zu tragen, soweit nicht ein anderer auf 
Grund eines bestehenden Rechtsverhältnisses dazu 
verpflichtet ist. 

(2) Werden öffentliche Verkehrswege verändert 
oder neu angelegt und müssen neue Kreuzungen 
mit Bundeswasserstraßen hergestellt oder beste-
hende geändert werden, hat der Baulastträger des 
öffentlichen Verkehrsweges die Kosten der Kreu-
zungsanlagen oder ihrer Änderungen zu tragen, 
soweit nicht ein anderer auf Grund eines bestehen-
den Rechtsverhältnisses dazu verpflichtet ist. 

(3) Werden eine Bundeswasserstraße und ein 
öffentlicher Verkehrsweg gleichzeitig neu angelegt, 
haben die Beteiligten die Kosten der Kreuzungsan-
lage je zur Hälfte zu tragen. 

(4) Wird eine Bundeswasserstraße ausgebaut und 
wird gleichzeitig ein öffentlicher Verkehrsweg ge-
ändert, beseitigt oder durch Baumaßnahmen, die den 
Verkehr an der Kreuzung vermindern, entlastet, 
haben die beiden Beteiligten die dadurch entstehen-
den Kosten in dem Verhältnis zu tragen, in dem die 
Kosten bei getrennter Durchführung der Maßnahmen 
zueinander stehen würden. 
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(5) Müssen bestehende Kreuzungsanlagen aus 
anderen als den in den Absätzen 1 bis 4 aufgeführ-
ten Gründen geändert werden, hat der Beteiligte, 
auf dessen Veranlassung die Änderung vorgenom-
men wird, die Kosten zu tragen. Verlangt der an-
dere Beteiligte dabei auch eine in seinem Interesse 
liegende Änderung, hat er die von ihm veranlaßten 
Mehrkosten zu tragen. 

(6) Öffentliche Verkehrswege sind 

1. die Eisenbahnen, die dem öffentlichen Verkehr 
dienen, sowie die Eisenbahnen, die nicht dem 
öffentlichen Verkehr dienen, wenn die Betriebs-
mittel auf Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs 
übergehen können (Anschlußbahnen), und ferner 
die den Anschlußbahnen gleichgestellten Eisen-
bahnen, 

2. die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, 

3. die öffentlichen Straßenbahnen auf besonderen 
Bahnkörpern. 

(7) Zu den Kosten der Kreuzungsanlage gehören 
die Kosten, die mit der Herstellung oder Änderung 
des Kreuzungsbauwerks, sowie die Kosten, die mit 
der durch die Kreuzung notwendig gewordenen 
Änderung oder Beseitigung öffentlicher Verkehrs-
wege verbunden sind. 

§ 41 

Unterhaltung der Kreuzungsanlagen 

(1) Die Kreuzungsanlagen im Zuge öffentlicher 
Verkehrswege hat der Beteiligte zu unterhalten, der 
die Kosten der Herstellung der Kreuzungsanlage 
ganz oder überwiegend getragen hat. Die Unter-
haltung umfaßt auch spätere Erneuerungen und den 
Betrieb der beweglichen Bestandteile der Kreuzungs-
anlagen. 

(2) Hat ein Beteiligter nach § 40 Abs. 3 und 4, 
Abs. 5 Satz 2 Herstellungs- oder Änderungskosten 
anteilig getragen, ist er verpflichtet, im Verhältnis 
seines Anteils zu den Unterhaltungskosten beizu-
tragen. 

(3) Der nach Absatz 1 Satz 1 zur Unterhaltung 
Verpflichtete hat die Mehrkosten zu erstatten, die 
anderen bei der Erfüllung ihrer Unterhaltungsauf-
gaben durch die Kreuzungsanlagen erwachsen. 

(4) Ist die Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des 
Bundes zur Unterhaltung nach Absatz 1 verpflichtet, 
erstreckt sich ihre Verpflichtung nur auf das Kreu-
zungsbauwerk. Die übrigen Teile der Kreuzungs-
anlagen haben die Beteiligten zu unterhalten, zu 
deren öffentlichen Verkehrswegen sie gehören. Die 
Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes hat 
den Beteiligten die Mehrkosten der Unterhaltung an 
den Kreuzungsanlagen außerhalb des Kreuzungs-
bauwerks zu erstatten. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht, wenn bei 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes die Tragung der 
Kosten nach bestehenden Rechtsverhältnissen an-
ders geregelt ist. 

§ 42 

Durchfahrten unter Brücken 
im Zuge öffentlicher Verkehrswege 

(1) Ist die Durchfahrt unter Brücken im Zuge 
öffentlicher Verkehrswege durch Leitwerke, Leit-
plähle, Dalben, Absetzptähle oder ähnlichem zu 
sichern oder durch Schiffahrtszeichen zu bezeichnen, 
hat der Rechtsträger, auf dessen Kosten die Brücke 
errichtet oder geändert wird, auch die Kosten der 
Herstellung dieser Einrichtungen zu tragen. 

(2) Die Unterhaltung der Einrichtungen obliegt 
der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes. 
Die Unterhaltung umfaßt auch spätere Erneuerun-
gen und den Betrieb der Einrichtungen. Der Rechts-
träger, auf dessen Kosten die Einrichtungen 
hergestellt sind, hat der Wasser- und Schiffahrts-
verwaltung des Bundes die Unterhaltungskosten zu 
erstatten. 

(3) Sind die Einrichtungen wegen der Entwick-
lung der Schiffahrt oder bei einer Änderung von 
Rechtsvorschriften durch andere Einrichtungen zu 
ersetzen, hat die Wasser- und Schiffahrtsverwaltung 
des Bundes die neuen Einrichtungen auf ihre Kosten 
herzustellen und zu unterhalten. Der nach Absatz 2 
Satz 3 Verpflichtete hat zu den weiteren Unterhal-
tungskosten bis zur Höhe seiner bisherigen Ver-
pflichtungen beizutragen. 

(4) Werden die Einrichtungen erst nach der Er-
richtung der Brücke notwendig, hat sie die Wasser- 
und Schiffahrtsverwaltung des Bundes auf ihre 
Kosten herzustellen und zu unterhalten. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht, wenn bei dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes die Tragung der Ko-
sten nach bestehenden Rechtsverhältnissen anders 
geregelt ist. 

(6) Wenn es die besonderen Verhältnisse einer 
Brücke erfordern, kann die Wasser- und Schiffahrts-
verwaltung des Bundes mit dein für die Brücke zu-
ständigen Rechtsträger vereinbaren, daß dieser Ein-
richtungen ganz oder teilweise herstellt, betreibt 
oder andere Unterhaltungsaufgaben der Wasser- 
und Schiffahrtsverwaltung des Bundes an ihnen 
wahrnimmt. Durch die Vereinbarung werden die 
Obliegenheiten der Wasser- und Schiffahrtsverwal-
tung des Bundes nach den Absätzen 2 bis 4 nicht 
berührt. 

Abschnitt 10 
Durchführung des Gesetzes 

§ 43 

Enteignung für Zwecke der Bundeswasserstraßen 

(1) Für Zwecke der Unterhaltung, des Ausbaus 
und des Neubaus von Bundeswasserstraßen durch 
den Bund, für die Errichtung von bundeseigenen 
Schiffahrtsanlagen und bundeseigenen Schiffahrts-
zeichen sowie für Maßnahmen in Landflächen an 
Bundeswasserstraßen nach § 9 ist die Enteignung 
zulässig, soweit sie zur Ausführung des Vorhabens 
notwendig ist. Einer weiteren Feststellung der Zu-
lässigkeit bedarf es nicht. 
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(2) Ist nach diesem Gesetz für das Vorhaben eine 
Planfeststellung durchzuführen, ist dem Enteig-
nungsverfahren der festgestellte Plan zugrunde zu 
legen ;  er ist für die Enteignungsbehörde bindend. 

(3) Im übrigen gelten die Enteignungsgesetze der 
Länder. 

§ 44 

Zuständigkeiten 

(1) Die Behörden der Wasser- und Schiffahrtsver-
waltung des Bundes führen dieses Gesetz durch, 
wenn es nichts anderes bestimmt. Der Bundes-
minister für Verkehr wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung die Zuständigkeiten der Behörden der 
Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes zu 
regeln, wenn ihre Zuständigkeiten nicht bereits im 
Gesetz festgelegt sind. 

(2) Als Wasser- und Schiffahrtsämter nach diesem 
Gesetz gelten auch die Wasserbauämter Bruns-
büttelkoog und Kiel-Holtenau sowie das Kanalamt 
Kiel-Holtenau. 

(3) Als fachtechnische Behörden stehen der Was-
ser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes die 
Bundesanstalt für Wasserbau, die Bundesanstalt für 
Gewässerkunde und, soweit fischereiliche Fragen 
berührt werden, auch die Bundesforschungsanstalt 
für Fischerei zur Verfügung. 

(4) Die nach diesem Gesetz begründeten Zustän-
digkeiten bestehen auch in den Teilen einer Bundes-
wasserstraße, die in einen Hafen einbezogen sind, 
der nicht vom Bund betrieben wird. Die hafen-
aufsichtlichen Zuständigkeiten bleiben unberührt. 

(5) Die Aufgaben und Zuständigkeiten der Freien 
und Hansestadt Hamburg nach den mit Hamburg 
und Preußen abgeschlossenen Zusatzverträgen zum 
Staatsvertrag betreffend den Übergang der Wasser-
straßen von den Ländern auf das Reich und ihre 
Ergänzungen — Nachtrag zu dem Gesetz über den 
Staatsvertrag betreffend den Übergang der Wasser-
straßen von den Ländern auf das Reich vom 18. Fe-
bruar 1922 (Reichsgesetzbl. S. 222) — Zusatzvertrag 
mit Hamburg — und Zweiter Nachtrag zu dem Ge-
setz über den Staatsvertrag betreffend den Über-
gang der Wasserstraßen von den Ländern auf das 
Reich vom 22. Dezember 1928 (Reichsgesetzbl. 1929 II 
S. 1) — Nachtrag zum Zusatzvertrag mit Hamburg  — 
in  Verbindung mit § 1 Abs. 1 Satz 4 des Gesetzes 
über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der 
Bundeswasserstraßen vom 21. Mai 1951 (Bundes-
gesetzbl. I S. 352), § 1 der Verordnung über die Ver-
waltung der Elbe im Gebiete Groß-Hamburg vom 
30. Juni 1937 (Reichsgesetzbl. I S. 727) und § 1 der 
Verordnung über die Verwaltung der Elbe und an-
derer Reichswasserstraßen durch die Hansestadt 
Hamburg vom 31. Dezember 1938 (Reichsgesetzbl. 
1939 I S. 3) — bleiben unberührt. 

§ 45 

Rechtsverordnungen 

(1) Der Bundesminister für Verkehr wird ermäch-
tigt, Rechtsverordnungen zu erlassen über 
1. die Regelung des Betriebs von Anlagen nach § 1 

Abs. 2 Nr. 1, 

2. die Zulassung des Befahrens von Talsperren und 
Speicherbecken mit Wasserfahrzeugen (§ 5), 

3. die Regelung, Beschränkung oder Untersagung 
des Gemeingebrauchs im Rahmen des § 6 Abs. 2. 

(2) Der Bundesminister für Verkehr kann durch 
Rechtsverordnung die Ermächtigung nach Absatz 1 
auf die Wasser- und Schiffahrtsdirektionen über-
tragen. 

(3) Der Bundesminister für Verkehr wird ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister der 
Finanzen durch Rechtsverordnung die Gebühren 
festzusetzen, die für Verwaltungshandlungen nach 
diesem Gesetz zu entrichten sind. 

§ 46 

Anforderungen der Sicherheit 
und Ordnung 

Die Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bun-
des ist dafür verantwortlich, daß die bundeseigenen 
Schiffahrtsanlagen und Schiffahrtszeichen sowie die 
bundeseigenen wasserbaulichen Anlagen allen An-
forderungen der Sicherheit und Ordnung genügen. 
Behördlicher Genehmigungen, Erlaubnisse und Ab-
nahmen bedarf es nicht. 

Abschnitt 11 
Straf- und Bußgeldvorschriften, 

Schlußvorschriften 

§ 47 

Verletzung der Geheimhaltungspflicht 

(1) Wer ein fremdes Geheimnis, namentlich ein 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, das ihm in seiner 
Eigenschaft als Angehöriger oder Beauftragter einer 
mit Aufgaben nach diesem Gesetz betrauten Ver-
waltungsbehörde bekanntgeworden ist, unbefugt 
offenbart, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr und 
mit Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft. 

(2) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der 
Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder 
einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Ge-
fängnis bis zu zwei Jahren; daneben kann auf Geld-
strafe erkannt werden. Ebenso wird bestraft, wer 
ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs-
oder Geschäftsgeheimnis, das ihm unter den Vor-
aussetzungen des Absatzes 1 bekanntgeworden ist, 
unbefugt verwertet. 

(3) Die Tat wird nur auf Antrag des Verletzten 
verfolgt. 

§ 48 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 
1. entgegen § 5 eine Talsperre oder ein Speicher-

becken mit Wasserfahrzeugen befährt, 
2. einer Vorschrift einer nach §§ 27 oder 45 Abs. 1 

oder 2 ergangenen Rechtsverordnung zuwider-
handelt, soweit die Rechtsverordnung für einen 
bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvor-
schrift verweist, 
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3. entgegen der Vorschrift des § 30 Abs. 2 ein Hin-
dernis beseitigt oder Gegenstände von diesem 
fortschafft, 

4. entgegen § 31 Abs. 1 ohne strom- und schiffahrts

-

polizeiliche Genehmigung eine Bundeswasser-
straße benutzt oder Anlagen errichtet, verändert 
oder betreibt oder einer nach § 31 Abs. 4 erteilten 
Auflage nicht nachkommt, 

5. entgegen der Vorschrift des § 33 Abs. 1 
a) die Überwachung nicht duldet, 
b) die erforderlichen Arbeitskräfte, Unterlagen 

und Werkzeuge nicht zur Verfügung stellt 
oder 

c) die Auskunft nicht, unrichtig, unvollständig 
oder nicht rechtzeitig erteilt, 

6. ohne die nach § 34 Abs. 2 erforderliche Geneh-
migung ein Schiffahrtszeichen setzt oder betreibt 
oder 

7. der Vorschrift des § 34 Abs. 4 über die Ausgestal-
tung oder den Betrieb von Anlagen, ortsfesten 
Einrichtungen oder Schiffahrtszeichen zuwider-
handelt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann, wenn sie vor-
sätzlich begangen ist, mit einer Geldbuße bis zu 
zehntausend Deutsche Mark, wenn sie fahrlässig be-
gangen ist, mit einer Geldbuße bis zu fünftausend 
Deutsche Mark geahndet werden. 

§ 49 

Handeln für einen anderen 

(1) Die Bußgeldvorschriften des § 48 gelten auch 
für denjenigen, der als vertretungsberechtigtes 
Organ einer juristischen Person, als Mitglied eines 
solchen Organs, als vertretungsberechtigter Gesell-
schafter einer Personenhandelsgesellschaft oder als 
gesetzlicher Vertreter eines anderen handelt. Dies 
gilt auch dann, wenn die Rechtshandlung, welche 
die Vertretungsbefugnis begründen sollte, unwirk-
sam ist. 

(2) Den in Absatz 1 bezeichneten Personen steht 
gleich, wer mit der Leitung oder Beaufsichtigung 
des Unternehmens oder eines Teiles des Unterneh-
mens eines anderen beauftragt oder von diesem 
ausdrücklich damit betraut ist, in eigener Verant-
wortung Pflichten zu erfüllen, die dieses Gesetz 
auferlegt. 

§ 50 

Verletzung der Aufsichtspflicht 

(1) Begeht jemand in einem Unternehmen eine 
durch § 48 mit Geldbuße bedrohte Handlung, so 
kann gegen den Inhaber oder Leiter des Unterneh-
mens oder den gesetzlichen Vertreter des Inhabers 
oder ein Mitglied des zur gesetzlichen Vertretung 
berufenen Organs einer juristischen Person oder 
einen vertretungsberechtigten Gesellschafter einer 
Personenhandelsgesellschaft eine Geldbuße fest-
gesetzt werden, wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig 
ihre Aufsichtspflicht verletzt haben und der Verstoß 
darauf beruht. 

(2) Die Geldbuße beträgt bei vorsätzlicher Auf-
sichtspflichtverletzung bis zu zehntausend Deutsche 
Mark, bei fahrlässiger Aufsichtspflichtverletzung bis 
zu fünftausend Deutsche Mark. 

§ 51 

Verjährung 

Die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im 
Sinne dieses Gesetzes verjährt in zwei Jahren. 

§ 52 

Einziehung 

Die Einziehung nach den §§ 18 bis 26 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten ist zulässig. 

§ 53 

Unterwerfungsverfahren, Verwaltungsbehörde 

(1) Das Unterwerfungsverfahren nach § 67 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist zulässig. 

(2) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 73 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Was-
ser- und Schiffahrtsdirektion. Sie entscheidet auch 
über die Abänderung und Aufhebung eines rechts-
kräftigen, gerichtlich nicht nachgeprüften Bußgeld-
bescheides (§ 66 Abs. 2 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten). 

§ 54  

Überleitungsbestimmungen 

(1) Wenn bei dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
Talsperren und Speicherbecken mit Wasserfahr-
zeugen befahren werden dürfen, ist eine neue Zu-
lassung nach der auf Grund des § 45 Abs. 1 Nr. 2 
erlassenen Rechtsverordnung nicht nötig. 

(2) Für die Fortführung der beim Inkrafttreten 
dieses Gesetzes anhängigen Verfahren zum Ausbau 
oder Neubau einer Bundeswasserstraße gelten die 
Bestimmungen dieses Gesetzes, wenn eine Sach-
entscheidung bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes 
noch nicht ergangen ist. 

(3) Soweit bei dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
die Rhein-Main-Donau Aktiengesellschaft, die Neckar 
Aktiengesellschaft, die Donaukraftwerk Jochen

-

stein Aktiengesellschaft und die Mittelweser-Aktien-
gesellschaft vertraglich verpflichtet sind, Bundes-
wasserstraßen auszubauen oder neuzubauen, ist 
eine neue Übertragung nach § 12 Abs. 5 nicht nötig. 

(4) Die der Rhein-Main-Donau Aktiengesellschaft 
in Durchführung des Main-Donau-Staatsvertrages 
vom 13. Juni 1921 übertragene Aufgabe wird durch 
die Aufhebung des Rhein-Main-Donau-Gesetzes 
vom 11. Mai 1938 (§ 55 Nr. 4) nicht berührt. 

§ 55 

Außer Kraft tretende Vorschriften 

Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes treten die 
gleichlautenden oder entgegenstehenden Rechtsvor-
schriften außer Kraft; dies gilt besonders für 
1. das Gesetz betreffend die Herstellung des Nord

-

Ostsee-Kanals vom 16. März 1886 (Reichsgesetz

-

blatt S.58) ; 
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2. Kapitel XVIII Artikel 2 der Verordnung des 
Reichspräsidenten über Maßnahmen auf dem Ge-
biet der Finanzen, der Wirtschaft und der Rechts-
pflege vom 18. März 1933 (Reichsgesetzbl. I S. 109, 
122) ; 

3. die Verordnung zur Übertragung polizeilicher 
Befugnisse auf Reichswasserstraßen an die  Was-
serstraf3endirektion Bremen vom 7. Mai 1938 
(Reichsverkehrsblatt Ausgabe A S. 65) ; 

4. das Gesetz über die Rhein-Main-Donau-Verbin-
dung und den Ausbau der Donau (Rhein-Main-
Donau-Gesetz) vom 11. Mai 1938 (Reichsge-
setzbl. II S. 149) und die Verordnung zur 
Durchführung des Gesetzes über die Rhein-Main-
Donau-Verbindung und den Ausbau der Donau 
(Durchführungsverordnung zum Rhein-Main-
Donau-Gesetz) vorn 26. Juli 1938 (Reichsgesetz-
blatt II S. 281) ; 

5. den Erlaß über die Erweiterung des Kaiser-Wil-
helm-Kanals vom 25. Februar 1939 (Reichsgesetz-
blatt I S. 322) und die Verordnung zur Durch-
führung des Erlasses über die Erweiterung 
des Kaiser-Wilhelm-Kanals vom 13. April 1939 
(Reichsgesetzbl. I S. 749); 

6. das oldenburgische Gesetz für den Landesteil 
Oldenburg, betreffend den Staatsvertrag über 
den Ausbau der Unterweser und anderer Reichs-
wasserstraßen, vom 16. August 1927 (Olden-
burgisches Gesetzblatt XLV S. 329) und die 
Bekanntmachung des Oldenburgischen Staats-
ministeriums, betreffend die Verkündung des 
zwischen der Reichsregierung und dem Staats-
ministerium am 11. Oktober/6. September 1927 
über den Ausbau der Unterweser und anderer 

Reichswasserstraßen abgeschlossenen Staatsver-
trages, vom 16. Dezember 1927 (Oldenburgisches 
Gesetzblatt XLV S. 521); 

7. das braunschweigische Gesetz über den Ausbau 
des Mittellandkanals vom 15. März 1930 (Braun-
schweigische Gesetz- und Verordnungssammlung 
S. 26) ; 

8. das braunschweigische Gesetz über die Strom-
und Schiffahrtspolizei auf dem Mittellandkanal im 
Lande Braunschweig vom 31. Juli 1935 (Braun-
schweigische Gesetz- und Verordnungssammlung 
S. 212); 

9. die Verordnung betreffend Einholung von strom- 
und schiffahrtspolizeilichen Genehmigungen für 
Anlagen in der Weser, Lesum und Wümme inner-
halb des Landes Bremen und für Ableitung und 
Einleitung von Wasser in diese Flußläufe vom 
6. Juni 1950 (Verkehrsblatt S. 198). 

§ 56 

Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach § 13 Abs. 1 des Dritten 
Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundes-
gesetzbl. I  S. 1) auch im Land Berlin. Rechtsverord-
nungen, die nach diesem Gesetz erlassen werden, 
gelten im Land Berlin nach § 14 des Dritten Über-
leitungsgesetzes. 

§ 57 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft. 
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Anlage 
zu § I Abs. 1 Nr. 1 
des Bundeswasserstraßengesetzes 

Verzeichnis 
der dem allgemeinen Verkehr dienenden 

Binnenwasserstraßen des Bundes 

Lfd. 
Nr. Bezeichnung der Wasserstraße Endpunkte der Wasserstraße 

1 Aller Mühlenwehr in Celle Weser 
mit 
Leine von km 110,0 bis zur 
Mündung in die Aller 

2 Datteln-Hamm-Kanal Datteln Schmehausen 

3 Donau Kelheim (km 2474,60) Deutsch-österreichische 
Grenze 

4 Dortmund-Ems-Kanal Dortmund (km 1,441) Papenburg 
mit 
Ems von Gleesen bis Papenburg, 
Hase unterhalb der Einmündung 
des Ems-Hase-Kanals 

5 Eider Gieselau-Kanal Nordsee, 
Verbindungslinie zwischen 
der Mitte der Burg (Tränke) 
und dem Kirchturm 
von Vollerwiek 

6 Elbe Demarkationslinie zur Nordsee, 
mit Sowjetischen Besatzungszone Verbindungslinie zwischen 
oberem und unterem Schleusen- Deutschlands der Kugelbake bei Döse 
kanal Geesthacht, und der westlichen Kante 
Norderelbe, des Deichs des Friedrichs- 
Süderelbe einschließlich koogs (Dicksand) 
Reiherstieg und Koh'brand; 
von den Nebenarmen insbesondere: 
Bützflether Süderelbe, 
Barnkruger Süderelbe, 
Ruthenstrom, 
Gauensieker Süderelbe, 
Krautsander Binnenelbe, 
Wischhafener Süderelbe 

7 Elbe-Lübeck-Kanal Elbe Trave, 
100 m südöstlich der 
Geniner Straßenbrücke 

8 Elisabethfehnkanal Küstenkanal Sagter Ems 

9 Ems Papenburg Nordsee, 
Verbindungslinie 
der westlichen Spitze der 
Westermarsch (Utlands Hörn) 
und Ostpolder Siel 

10 Ems-Seitenkanal Unterhaupt der Borssumer Ems 
Schleuse in Emden 

11 Este Unterwasser der Schleuse Elbe 
Buxtehude 
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Lfd. 
Nr. Bezeichnung der Wasserstraße Endpunkte der Wasserstraße 

12 Freiburger Hafenpriel Deichschleuse in Freiburg Elbe 
an der Elbe 

13 Fulda Kiesgrube bei km 76,78 Weser 

14 Gieselau-Kanal Nord-Ostsee-Kanal Eider 

15 Hunte Unterhaupt der Oldenburger Weser 
Schleuse 

16 Ilmenau Abtsmühle zu Lüneburg Elbe 

17 Jeetzel Drahwehnertorbrücke Elbe 
in Hitzacker 

18 Krückau Wassermühle zu Elmshorn Elbe 

19 Küstenkanal Unterhaupt der Oldenburger Ems 
Schleuse 

20 Lahn Wetzlar (km 12,22) Rhein 

21 Leda Sagter Ems Ems 

22 Lesum Zusammenfluß der Wümme Weser 
und Hamme 

23 Lühe Mühle in Horneburg Elbe 

24 Main km 396,50 bei der Eisenbahn- Rhein 
brücke Hallstadt 

25 Mittellandkanal Demarkationslinie zur Dortmund-Ems-Kanal 
mit Sowjetischen Besatzungszone 
Nordabstieg und Südabstieg Deutschlands 
zur Weser, 
Zweigkanal nach Osnabrück 
bis km 12,988, 
Zweigkanal nach Hannover-Linden 
bis km 10,750 nebst Abstiegkanal 
zur Leine einschließlich Leine ober- 
halb des Wehres Herrenhausen bis 
zur Einmündung. der Ihme und der 
Ihme bis zur Einmündung des 
Schnellen Grabens, 
Zweigkanal nach Hildesheim 
bis km 14,623, 
Zweigkanal nach Salzgitter 
bis km 17,964, 
Hafenkanal nach Misburg 
bis km 0,920 

26 Mosel  Deutsch-französische Grenze Rhein 

27 Neckar Endpunkt des Hafens Rhein 
Plochingen 

28 Nord-Ostsee-Kanal Ostsee Elbe 
mit 
Schirnauer See, 
Borgstedter See, 
Audorfer See, 
Obereidersee mit Enge, 
Achterwehrer Schiffahrtskanal, 
Flemhuder See 

29 Oste Mühlenwehr Bremervoerde Elbe 
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Lfd. 
Nr. Bezeichnung der Wasserstraße Endpunkte der Wasserstraße 

30 Pinnau Eisenbahnbrücke Elbe 
zu Pinneberg 

31 Regnitz 170 m oberhalb der Brücken- Main 
achse des Wehres Bamberg 

32 Rhein  Deutsch-schweizerische Deutsch-niederländische 
mit Grenze (Basel) Grenze 
Altrhein Stockstadt-Erfelden 
(Mündung unterstrom km 0,0 
bis 9,8), 
Ginsheimer Altrhein 
(Mündung unterstrom km 0,0 
bis 1,5), 
Lampertheimer Altrhein 
(Mündung unterstrom km 0,0 
bis 4,7) 

33 Rhein-Herne-Kanal Ruhrorter Hafen, Unterer Vorhafen des alten 
mit Mündung des Beckens C Hebewerks Henrichenburg 
Verbindungskanal zur Ruhr 

34 Ruhr Unterwasser der Schleuse Rhein 
mit Wasserbahnhof Mülheim 
Wehrarmen des Wehres Raffelberg 
und des Ruhrwehres bei Duisburg 

35 Saar km 64,975 (lothringische km 28,871 (saarländische 
Kilometrierung) Kilometrierung) 

36 Sagter Ems Elisabethfehnkanal Leda 

37 Schiffahrtsweg Rhein-Kleve Rhein Kleve 
mit 
Griethauser Altrhein 
(Rhein bis Unterwasser 
Schleuse Brienen), 
Spoykanal (Schleuse Brienen 
bis km 1,77) 

38 Schwinge Fußgängerbrücke unterhalb Elbe 
der Güldenbastion in Stade 

39 Stör Pegel Rensing Elbe 

40 Trave Elbe-Lübeck-Kanal, Ostsee, 
mit 100 m südöstlich der Verbindungslinie der Köpfe 
Kanaltrave, Geniner Straßenbrücke der Süderinnenmole 
Altarm an der Lachswehr, und Norderaußenmole 
Stadttrave, 
Altarm an der Teerhofinsel, 
Dassower See, 
Pötenitzer Wiek 

41 Werra Staustufe „Letzter Heller" Weser 

42 Wesel-Datteln-Kanal Rhein Dortmund-Ems-Kanal 

43 Weser Zusammenfluß von Werra Nordsee, 
mit und Fulda Verbindungslinie zwischen 
insbesondere folgenden dem Kirchturm von 
Nebenarmen: Langwarden und der 
Kleine Weser in Bremen, Mündung des Oxstedter 
Westergate, Baches 
Rekumer Loch 
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Begründung 

I. Allgemeiner Teil 

Der Bund ist nach Artikel 89 Abs. 1 des Grund-
gesetzes Eigentümer der bisherigen Reichswasser-
straßen; er hat die jetzigen Bundeswasserstraßen 
nach den Artikeln 87 Abs. 1 und 89 Abs. 2 Satz 1 GG 
durch eigene Behörden zu verwalten. Die Rechts-
fragen, die sich aus dem Übergang des Eigentums 
an den Reichswasserstraßen auf den Bund ergeben 
haben, sind in dem Gesetz über die vermögens-
rechtlichen Verhältnisse der Bundeswasserstraßen 
vom 21. Mai 1951 (Bundesgesetzbl. I S. 352) behan-
delt. Für die Behördenorganisation bei der Verwal-
tung der Bundeswasserstraßen wurde in Durchfüh-
rung des Artikels 130 GG die Verordnung zur 
Auflösung und Überführung von Verwaltungs-
einrichtungen der Verkehrsverwaltung im Vereinig-
ten Wirtschaftsgebiet und in den Ländern Baden, 
Rheinland-Pfalz und Württemberg-Hohenzollern 
vom 4. September 1951 (Bundesgesetzbl. I S. 826) zur 
maßgeblichen Rechtsgrundlage. Alle anderen Fra-
gen, die sich aus den Artikeln 87 Abs. 1 und 89 GG 
für die Verwaltung der Bundeswasserstraßen er-
geben, sind noch gesetzlich zu regeln. 

Diese Regelung bringt das vorliegende Gesetz. 
Das Gesetz liegt damit in der gleichen Linie wie 
andere Gesetze, welche die Verwaltungsaufgaben 
des Bundes und deren Durchführung regeln, z. B. 
das Bundesbahngesetz vom 13. Dezember 1951 (Bun-
desgesetzbl. I S. 955), das Gesetz über die Verwal-
tung der Deutschen Bundespost (Postverwaltungs-
gesetz) vom 24. Juli 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 676), 
das Telegraphenwege-Gesetz vom 18. Dezember 
1899 (Reichsgesetzbl. S. 705) und das Bundesfern-
straßengesetz in der Fassung vom 6. August 1961 
(Bundesgesetzbl. I S. 1742). Das vorliegende Gesetz 
ist daher, soweit es die Besonderheiten der Verwal-
tung von Gewässern gestatten, den dort bereits 
getroffenen Regelungen angepaßt. 

Das Gesetz zur Reinhaltung der Bundeswasser-
straßen vom 17. August 1960 (Bundesgesetzbl. II 
S. 2125) hatte versucht, Inhalt und Umfang des dem 
Bunde für die Bundeswasserstraßen erteilten Ver-
waltungsauftrags in einem begrenzten Teilbereich 
gesetzlich zu regeln; es hatte die Wahrnehmung 
wasserwirtschaftlicher Aufgaben an den Bundes-
wasserstraßen dem Bund zugewiesen. Das Bundes-
verfassungsgericht hat dieses Gesetz mit Urteil vom 
30. Oktober 1962 (Bundesgesetzbl. I S. 688; BVerfGE 
15,1) für nichtig erklärt. Es stellt fest, daß die 
Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die „See-
wasserstraßen und die dem allgemeinen Verkehr 
dienenden Binnenwasserstraßen" gemäß Artikel 74 
Nr. 21 GG und ihr folgend die Verwaltungskompe-
tenz nach Artikel 89 GG nicht auch die Angelegen-
heiten der allgemeinen Wasserwirtschaft zum 
Gegenstand haben, sondern nur „die Erhaltung der 
Wasserstraßen als Verkehrsträger in einem für die 
Schiffahrt erforderlichen Zustand und die damit zu-
sammenhängenden Gegenstände". Das vorliegende 
Gesetz hält sich streng an diesen Rahmen. 

Die Voraussetzungen des Artikels 72 GG sind er-
füllt. Das Bundesverfassungsgericht hat in dem an-

geführten Urteil ausgesprochen, daß der die 
Landergrenzen mehrfach überschreitende Schiffs-
verkehr zwingend eine einheitliche Regelung der 
Schiffahrtsangelegenheiten erfordert. Die dem all-
gemeinen Verkehr dienenden Wasserstrafen sind 
als Verkehrswege Voraussetzung für die Schiffahrt. 
Ihre Erhaltung in einem für die Schiffahrt erforder-
lichen Zustand ist die notwendige Ergänzung zum 
Schiffsverkehr. Die Regelung des einen Gebietes ist 
daher, wie das Bundesverfassungsgericht hervor-
hebt, ohne einheitliche Bestimmungen für das an-
dere nicht denkbar. 

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seiner Ent-
scheidung vom 30. Oktober 1962 Zuständigkeiten 
abgegrenzt, die seit dem Übergang der Wasser-
straßen von den Ländern auf das Reich im Jahre 
1921 umstritten gewesen sind. Damit ist jetzt der 
Weg freigegeben für eine verfassungsrechtlich ein-
wandfreie gesetzliche Regelung. 

Länder oder Gemeinden werden nicht mit Kosten 
belastet. Der Bund, der die Kosten für die Verwal-
tung der Bundeswasserstraßen ohnehin trägt. er-
fährt keine zusätzliche Belastung. 

II. Besonderer Teil 

Abschnitt I 

Bundeswasserstraßen 

Zu § 1 (Begriffsbestimmung) 

Nach der Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts über das Gesetz zur Reinhaltung der 
Bundeswasserstraßen erstreckt sich die konkur-
rierende Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes 
für „Seewasserstraßen und die dem allgemeinen 
Verkehr dienenden Binnenwasserstraßen" (Arti-
kel 74 Nr. 21 GG) räumlich auf alle Gewässer, die 
unter diese Begriffe fallen, also nicht nur auf die 
Bundeswasserstraßen im Sinne des Artikels 89 GG. 
Doch beschränkt das Gesetz seinen Geltungsbereich 
auf solche unter Artikel 74 Nr. 21 GG fallende Ge-
wässer, die zugleich Bundeswasserstraßen sind, da 
es nur die Verwaltungsaufgaben des Bundes und 
deren Durchführung regeln will. 

Das Gesetz regelt die Verwaltung der Binnen-
wasserstraßen des Bundes nur insoweit, als es sich 
um solche Binnenwasserstraßen handelt, die dem 
allgemeinen Verkehr dienen. Binnenwasserstraßen 
des Bundes, die nicht dem allgemeinen Verkehr 
dienen, sind von der Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes nach Artikel 74 Nr. 21 GG ausgenommen, 
wie das Bundesverfassungsgericht in der angeführ-
ten Entscheidung festgestellt hat. Dies trifft zum 
Beispiel zu für die Wümme bei Bremen, die Fulda 
oberhalb Kassel und Teile der Werra. Daher werden 
als Bundeswasserstraßen nach diesem Gesetz die-
jenigen bezeichnet, bei denen die Voraussetzungen 
des Artikels 74 Nr. 21 GG vorliegen. 

Das dem Staatsvertrag betreffend den Übergang 
der Wasserstraßen von den Ländern auf das Reich 
vom 29. Juli 1921 (Reichsgesetzbl. S. 961) bei- 
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gegebene Verzeichnis der Binnenwasserstraßen ist 
häufig, teils durch Zugänge, teils durch Abgänge, 
geändert worden. Darüber hinaus erfaßt es auch die 
Binnenwasserstraßen des Bundes, die nicht dem all-
gemeinen Verkehr dienen. Daher ist nötig, die 
Binnenwasserstraßen des Bundes, die dem allgemei-
nen Verkehr dienen, in einer Anlage zum Gesetz 
einzeln aufzuführen. Bei den Seewasserstraßen er-
übrigt sich dies, weil ihr Bestand seit dem Übergang 
auf das Reich unverändert geblieben ist. 

Absatz 2 
Der Staatsvertrag vom 29. Juli 1921 hat den Über-

gang der Wasserstraßen mit allen Bestandteilen und 
allem für die Verwaltung erforderlichen Zubehör 
angeordnet. Dieser Rechtszustand wird hier be-
stätigt. 

Zu § 2 (Bestandsänderung) 

Absatz 1 
Die Vorschrift regelt, wie Gewässer in den Be-

stand der Bundeswasserstraßen aufgenommen wer-
den oder aus diesem ausscheiden können. Vorbild 
ist die Rückübertragung des Ludwig-Donau-Main-
Kanals auf den Freistaat Bayern durch § 5 des Ge-
setzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse 
der Bundeswasserstraßen vom 21. Mai 1951 (Bundes-
gesetzbl. I S. 352), ferner die Rückübertragung der 
Alten Süderelbe auf die Freie und Hansestadt Ham-
burg durch das Gesetz über, den Übergang des zur 
Bundeswasserstraße Elbe gehörigen Nebenarms 
„Alte Süderelbe" auf die Freie und Hansestadt 
Hamburg vom 23. Juni 1964 (Bundesgesetzbl. II 
S. 721). Die Übertragung bedarf demgemäß der 
Gesetzesform. Es entspricht einem Bedürfnis der 
Praxis, den Übergang von Gewässern oder Ge-
wässerstrecken von nur örtlicher Bedeutung durch 
Rechtsverordnung eintreten zu lassen. Der Übergang 
bedarf stets des Einvernehmens zwischen dem Bund, 
dem Lande und dem bisherigen oder künftigen 
Eigentümer. 

Absatz 2 
Die Unterscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

in Binnenwasserstraßen des Bundes, die dem allge-
meinen Verkehr dienen, und Binnenwasserstraßen 
des Bundes, bei denen es nicht der Fall ist, macht 
erforderlich, das Verfahren zu regeln, nach dem eine 
Binnenwasserstraße des Bundes von der einen zur 
anderen Gruppe überwechseln kann. Die Unterschei-
dung, zu welcher Gruppe die Binnenwasserstraße 
des Bundes gehört, ist darum von Bedeutung, weil 
die Binnenwasserstraßen des Bundes, die nicht dem 
allgemeinen Verkehr dienen, von diesem Gesetz 
nicht erfaßt werden können. 

Ebenso war der Fall zu regeln, daß auf einem neu 
hergestellten Gewässer des Bundes ein allgemeiner 
Verkehr eröffnet wird. 

Zu § 3 (Erweiterungen und Durchstiche) 

Absatz 1 
Die Vorschrift stellt sicher, daß Grundstücke an 

einer Bundeswasserstraße, die dauernd überflutet 
werden, unter dieses Gesetz fallen. Das gilt aber nur 

dann, wenn das Gewässerbett der Bundeswasser-
straße erweitert wurde. Dies ist zum Beispiel nicht 
der Fall bei Stichhäfen oder Wasserflächen, die 
durch Auskiesungen neben der Bundeswasserstraße 
entstehen und durch eine Zufahrt mit ihr verbunden 
sind. Ohne Bedeutung ist, ob die dauernde Über-
flutung durch einen Ausbau (§§ 12ff.) oder natür-
liche Vorgänge eintritt. 

Absatz 2 

Artikel 89 Abs. 1 GG folgt dem bereits in der 
Weimarer Verfassung enthaltenen Grundsatz, daß 
die Verwaltung der Wasserstraßen als Verkehrs-
wege ein einheitliches Eigentum verlangt. Satz 1 
trägt diesem Grundsatz für die in Absatz 1 bezeich-
neten Erweiterungen der Bundeswasserstraße Rech-
nung. 

Geht das Landgrundstück durch Naturvorgänge 
unter, hat der bisherige Eigentümer den Verlust 
seines Eigentums ohne Entschädigung hinzunehmen, 
weil dies der natürlichen Bindung eines im Einfluß-
bereich des Gewässers liegenden Grundstücks ent-
spricht. Bei Eingriffen durch Menschenhand erfordert 
die Eigentumsgarantie nach Artikel 14 GG eine Ent-
schädigungspflicht des Veranlassers. Die Vorschrift 
gibt keine Ermächtigung, in fremdes Eigentum ein-
zugreifen, sondern setzt die rechtliche Zulässigkeit 
der Maßnahmen voraus. 

Die Regelung hat ihr Vorbild in Artikel 7 des 
Bayerischen Wassergesetzes vom 26. Juli 1962 
(Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 143). 
Auf die amtliche Begründung zu Artikel 7 wird 
ergänzend verwiesen (vgl. Bayerischer Landtag, 
4. Legislaturperiode, Beilage 1394). 

Absatz 3 
Diese Vorschrift bezieht Durchstiche an Bundes-

wasserstraßen in die Regelung über Erweiterungen 
ein. Damit wird in gleicher Weise die vom Bundes-
verfassungsgericht für notwendig erachtete Einheit-
lichkeit in der Verwaltung des Verkehrsweges 
(BVerfGE 15,1 [17/18]) gewahrt. 

Abschnitt 2 

Wahrung der Bedürfnisse 
der Landeskultur und der Wasserwirtschaft 

Zu § 4 (Einvernehmen mit den Ländern) 

Nach Artikel 89 Abs. 3 GG sind bei der Verwal-
tung, dem Ausbau und dem Neubau von Wasser-
straßen die Bedürfnisse der Landeskultur und der 
Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit den Ländern 
zu wahren. Es ist angebracht, in einem Gesetz über 
die Bundeswasserstraßen auf diesen verfassungs-
rechtlichen Grundsatz ausdrücklich hinzuweisen. 

Abschnitt 3 

Befahren mit Wasserfahrzeugen 
und Gemeingebrauch 

Zu § 5 (Befahren mit Wasserfahrzeugen) 

Eine bundesrechtliche Vorschrift, nach der die 
Bundeswasserstraßen zum Befahren mit Wasser-
fahrzeugen benutzt werden können, besteht bisher 
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nicht. Die Vorschriften der Seeschiffahrtstraßen-
ordnung in der Fassung vom 18. März 1961 (Bundes 
gesetzbl. II S. 184) oder der Binnenschiffahrtstraßen-
Ordnung vom 19. Dezember 1954 (Bundesgesetzbl. II 
S. 1137) setzen die Zulässigkeit des Wasserstraßen-
verkehrs bereits voraus. Diese Lücke wird durch § 5 
geschlossen. Das Befahren der Talsperren und 
Speicherbecken mit Wasserfahrzeugen ist wegen der 
besonderen Verhältnisse nicht ohne weiteres zu-
zulassen. Doch wird das Befahren dieser Einrichtun-
gen nicht in jedem Falle ganz zu unterbinden sein. 
Daher ist eine Zulassung vorgesehen. 

Die Bestimmung stellt im übrigen sicher, daß die 
geltenden und künftigen Vorschriften des Schiff-
fahrtrechts einschließlich des Schiffahrtabgaben-
rechts unberührt bleiben. 

Zu § 6 (Gemeingebrauch) 
Absatz 1 

Da die Gesetzgebungskompetenz des Bundes 
aus Artikel 74 Nr. 21 GG nicht die Angelegenheiten 
der allgemeinen Wasserwirtschaft umfaßt, mußte 
klarstellend bestimmt werden, daß der Gemein-
gebrauch, soweit es sich nicht um das Befahren mit 
Wasserfahrzeugen handelt, nach wie vor seine 
Rechtsgrundlage im Wasserhaushaltsgesetz vom 
27. Juli 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 1110), zuletzt ge-
ändert durch das Zweite Gesetz zur Änderung des 
Wasserhaushaltsgesetzes vom 6. August 1964 (Bun-
desgesetzbl. I  S.611), und in den Landeswasser-
gesetzen findet. 

Absatz 2 
Die Regelung des Gemeingebrauchs aus Gründen 

der allgemeinen Wasserwirtschaft ist Landes-
aufgabe. Dagegen obliegt die Regelung des Gemein-
gebrauchs dem Bunde, wenn es sich um die Erhal-
tung der Wasserstraße in einem für die Schiffahrt 
erforderlichen Zustand handelt. 

Abschnitt 4 

Unterhaltung der Bundeswasserstraßen und Betrieb 
der bundeseigenen Schiffahrtsanlagen 

Zu § 7 (Allgemeine Vorschriften über Unterhaltung 
und Betrieb) 

Absatz 1 
Die Vorschrift stellt klar, daß es sich bei der 

Unterhaltung von Bundeswasserstraßen und beim 
Betrieb der bundeseigenen Schiffahrtsanlagen nicht 
um fiskalische, sondern um hoheitliche Tätigkeit 
handelt. 

Absatz 2 
Da es im Einzelfall notwendig sein kann, die Aus-

führung der Unterhaltung von Bundeswasserstraßen 
und des Betriebs von Schiffahrtsanlagen Dritten zu 
übertragen, etwa bei der beantragten Zuweisung 
eines besonderen Schiffsliegeplatzes oder bei einem 
Ausbau einer Bundeswasserstraße nur im Interesse 
eines Dritten, muß diese Übertragung durch das Ge-
setz ermöglicht werden. Der Dritte soll aber nicht 
hoheitlich tätig werden. Daher ist besonders be-
stimmt, daß bei der Übertragung hoheitliche Befug-
nisse des Bundes nicht übergehen. Die übertragene 
Tätigkeit ist damit ihres ursprünglichen hoheitlichen 
Charakters entkleidet. 

Absatz 3 
Wegen der besonderen Verhältnisse bei den 

Bundeswasserstraßen muß der Rechtsgedanke des 
§ 3 Abs. 3 des Wasserhaushaltsgesetzes auch auf 
Maßnahmen ausgedehnt werden, die der Errichtung 
oder dem Betrieb der bundeseigenen Schiffahrts-
anlagen dienen. Dazu gehören zum Beispiel das Set-
zen von Dalben und Leitwerken, das Bedienen der 
Schleusen, die Abgabe von Fahrwasserwellen aus 
bundeseigenen Talsperren in wasserarme Bundes-
wasserstraßen oder die Speisung einer Bundes-
wasserstraße aus einer anderen Bundeswasser-
straße. Für diese Maßnahmen — allerdings nur, 
wenn sie innerhalb der Bundeswasserstraßen ge-
troffen werden — ist daher keine wasserrechtliche 
Erlaubnis, Bewilligung oder Genehmigung nötig. 
Soweit die Vorschrift die Unterhaltung der Bun-
deswasserstraßen behandelt, entspricht sie hinsicht-
lich der Erlaubnis und der Bewilligung der Regelung 
in § 3 Abs. 3 des Wasserhaushaltsgesetzes. 

Nach § 4 des Gesetzes hat der Bund die Bedürf-
nisse der Landeskultur und der Wasserwirtschaft im 
Einvernehmen mit den Ländern zu wahren. Diese 
Regelung hat hier deshalb besonderes Gewicht, weil 
die Wasser- und Schiftahrtsverwaltung des Bundes 
bei ihren hoheitlichen Aufgaben keiner wasserrecht-
lichen Verwaltungsakte der Länder bedarf. 

Zu § 8 (Umfang der Unterhaltung) 

Absatz 1 und 2 
Die Regelung des Umfangs der Unterhaltung ent-

spricht im wesentlichen dem geltenden Landes-
wasserrecht und hält sich zugleich im Rahmen des 
§ 28 des Wasserhaushaltsgesetzes. 

Absatz 3 
Der Bund trägt für die durchgehende Schiffahrt 

auf den Bundeswasserstraßen grundsätzlich die Ver-
kehrssicherungspflicht. Errichtet aber jemand an 
einer Bundeswasserstraße eine Anlage, die den Ver-
kehr an Stellen führt, wo er bisher nicht gewesen 
ist, so ist der Betreiber dieser Anlage verpflichtet, 
die nunmehr von der Schiffahrt benutzten Teile der 
Wasserstraße in verkehrssicherem Zustand zu er-
halten (BGH in Verkehrsrechtssammlung Bd. 20 
S. 162). Wegen der besonderen Aufgabe der Schutz-, 
Sicherheits- und Bauhäfen obliegt die Unterhaltung 
der Zufahrten zu ihnen immer dem Bund. 

Absatz 4 
Die Verpflichtung, Schäden zu beseitigen oder zu 

verhüten, die durch die Schiffahrt an Ufergrund-
stücken entstanden sind oder entstehen können, fin-
det sich nur zum Teil im Landeswasserrecht. Da die 
Bundeswasserstraßen der Schiffahrt dienen, ist eine 
bundeseinheitliche Regelung über die Beseitigung 
von Schiffahrtsschäden zu bringen. 

Absatz 5 
In den Seewasserstraßen sind Naturkräfte, wie 

Ebbe und Flut, Meeresströmungen, Winde und Bran-
dung in starkem Maße wirksam. Die Gestalt des 
Untergrundes in den Küsten- und Strommündungs-
gebieten ist ständigen Veränderungen unterworfen. 
Die in und an den Seewasserstraßen zu treffenden 
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Maßnahmen sind weitgehend abhängig von dem 
Wirken der Naturkräfte und infolgedessen in ihrem 
Erfolg nicht immer von dauerhaftem Einfluß. Daher 
ist die Unterhaltung der Seewasserstraßen auf die 
Erhaltung ihrer Schiffbarkeit beschränkt und an die 
wirtschaftlichen Möglichkeiten gebunden. 

Die Sicherung der Inseln Wargerooge und Bor-
kum liegt bereits seit 1921 in den Händen des 
Reiches und dient zum Schutz der Fahrwasser von 
Ems und Jade. Der Bund ist in diese Aufgaben des 
Reiches eingetreten. Es ist daher zweckmäßig, den 
bestehenden Rechtszustand im Gesetz zu bestätigen. 
Die Insel Helgoland ist vorwiegend zum Zwecke der 
See ichen und des Schutz- und Sicherheitshafens 
nutzbar gemacht worden und muß daher im Inter-
esse der Hochsee- und Küstenschiffahrt von Bundes 
wegen erhalten werden. 

Absatz 6 
Der Nachtrag zu dem Gesetz über den Staatsver-

trag betreffend den Übergang der Wasserstraßen 
von den Ländern auf das Reich vom 18. Februar 1922 
enthält besondere Verpflichtungen für die Unterhal-
tung und den Ausbau der Zufahrten zu den großen 
deutschen Seehäfen. Die Vorschrift stellt sicher, daß 
diese Verpflichtungen auch weiterhin bestehen blei-
ben und durch die allgemeinen Regelungen über die 
Unterhaltung nicht eingeengt werden. 

Zu § 9 (Maßnahmen in Landflächen an Bundes-
wasserstraßen) 

Diese Vorschrift ist vor allem auf die Bekämpfung 
der Erosion in den Bundeswasserstraßen abgestellt. 
Erfahrungsgemäß kann man der Erosion auch da-
durch begegnen, daß Landflächen an einer Bundes-
wasserstraße niedriger gelegt werden. Die Bundes-
wasserstraße erhält dadurch bei höheren Wasser-
ständen günstigere Abflußverhältnisse, so daß der 
Aushöhlung der Flußsohle entgegengewirkt und die 
Schiffbarkeit nicht verschlechtert wird. 

Da die Maßnahmen außerhalb der Bundeswasser-
straße vorgenommen werden, fallen sie nicht unter 
den im Wasserrecht üblichen Begriff der Unterhal-
tung. Aus dem gleichen Grunde handelt es sich auch 
nicht um einen Ausbau der Bundeswasserstraße. Die 
Maßnahmen haben meist erheblichen räumlichen 
Umfang und wirken sich oft auf Rechte Dritter aus. 
Deshalb erscheint es notwendig, für sie grundsätz-
lich ein Planfeststellungsverfahren vorzusehen. 

Zu § 10 (Anlagen und Einrichtungen Dritter) 

Entsprechende Regelungen finden sich im Landes-
wasserrecht (vgl. § 48 des Hessischen Wassergeset-
zes vom 6. Juli 1960 — Gesetz- und Verordnungs-
blatt für das Land Hessen S. 69 —, § 54 des Wasser-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
22. Mai 1962 — Gesetz- und Verordnungsblatt für 
das Land Nordrhein-Westfalen  S. 235 — und § 57 
des rheinland-pfälzischen Landeswassergesetzes vom 
1. August 1960 — Gesetz- und Verordnungsblatt für 
das Land Rheinland-Pfalz S. 153 —). Die besonderen 
Verhältnisse an Bundeswasserstraßen erfordern, 
daß die Vorschrift sich auch auf den Schutz des Be-
triebs der bundeseigenen Schiffahrtsanlagen und 
Schiffahrtszeichen sowie der Schiffahrt erstreckt. 

Zu § 11 (Besondere Pflichten im Interesse der 
Unterhaltung) 

Absatz 1 bis 3 
Die Vorschrift entspricht § 30 des Wasserhaus-

haltsgesetzes. Ihre Aufnahme in dieses Gesetz ist 
— ebenso wenn sonst Bestimmungen des Wasser-
haushaltsgesetzes wiederholt werden — notwendig, 
weil das Wasserhaushaltsgesetz nicht für die See-
wasserstraßen gilt. 

Absatz 4 
Die Vorschrift wird durch den Grundsatz der 

Sozialbindung des Eigentums gerechtfertigt. 

Eine Behinderung oder eine Unterbrechung ist 
dann vorübergehend, wenn sie nur von kurzer 
Dauer ist; sie kann daher, zumal Unterhaltungs- und 
Ausbauarbeiten der Aufrechterhaltung oder Verbes-
serung des Zustandes der Bundeswasserstraße 
dienen, dem Inhaber der Genehmigung billigerweise 
zugemutet werden. 

Abschnitt 5 

Ausbau und Neubau der Bundeswasserstraßen 

Zu § 12 (Allgemeine Vorschriften über Ausbau und 
Neubau) 

Absatz 1 
Unterhaltung, Ausbau und Neubau von Bundes-

wasserstraßen stehen in engem Zusammenhang. 
Ausbau und Neubau sind — wie die Unterhal-
tung — Hoheitsaufgaben des Bundes. 

Nach dem Wasserhaushaltsgesetz umfaßt der Be-
griff „Ausbau" auch die Maßnahmen zur „Herstel-
lung eines Gewässers", also den Neubau. Das 
vorliegende Gesetz folgt dem nicht, weil für den 
Bereich der Bundeswasserstraßen in Artikel 89 
Abs. 3 GG ausdrücklich der Begriff „Neubau" neben 
dem Begriff „Ausbau" verwendet ist. Der Neubau 
von Bundeswasserstraßen ist daher als Hoheits-
aufgabe des Bundes besonders anzuführen. 

Absatz 2 
Der Begriff des Ausbaus entspricht im übrigen 

dem in § 31 des Wasserhaushaltsgesetzes; nur wurde 
davon abgesehen, die Beseitigung einer Bundes-
wasserstraße als Ausbau zu bezeichnen. 

Absatz 4 
Hier gilt das in der Begründung zu § 8 Abs. 6 

Gesagte. 

Absatz 5 
Bei der Übernahme der Wasserstraßen von den 

Ländern auf das Reich im Jahre 1921 waren das 
Reich und die Länder darüber einig, daß das 
Reich bestimmte Reichswasserstraßen nicht selbst 
ausbaut oder neubaut, sondern die Ausführung die-
ser Maßnahmen Dritten überläßt. Unmittelbar nach 
der Übernahme der Wasserstraßen gründeten das 
Reich und die Länder unter Beteiligung anderer 
interessierter Körperschaften die Rhein-Main-
Donau AG und die Neckar-AG. Aufgabe dieser 
Aktiengesellschaften war es, den Ausbau gewisser 
Strecken des Mains, der Donau und des Neckars und 
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den Neubau von Verbindungsstrecken durchzufüh-
ren und die jeweils fertiggestellten Strecken dem 
Reich, nun dem Bund, zu übergeben. 

Nach dem Vorbild dieser Regelungen sind in 
jüngster Zeit weitere Aktiengesellschaften — die 
Donaukraftwerk Jochenstein AG sowie die Mittel-
weser-AG — gegründet worden. Es erscheint daher 
zweckmäßig, den bestehenden Zustand im Gesetz 
zu bestätigen. 

Mit der Übertragung der Ausführung des Aus-
baus oder Neubaus sollen auf den Unternehmer 
— wie bei der Unterhaltung — keine hoheitlichen 
Befugnisse übergehen (vgl. die Begründung zu § 7 
Abs. 2). 

Absatz 6 
Die Vorschrift entspricht dem Rechtsgedanken des 

§ 3 Abs. 3 des Wasserhaushaltsgesetzes. 

Zu § 13 (Planungen) 

Absatz 1 
Die Vorschrift ist § 16 Abs. 1 des Bundesfern-

straßengesetzes nachgebildet. Sie stellt klar, daß die 
vorbereitende Planung und Bestimmung der Linien-
führung der Bundeswasserstraßen Aufgabe des 
Bundes ist. Der Neubau einer Bundeswasserstraße 
wird in besonderem Maße Bedürfnisse der Landes-
kultur und der Wasserwirtschaft berühren. Um 
Artikel 89 Abs. 3 GG zu entsprechen, sind die Pla-
nungen an das Einvernehmen mit der von der 
Landesregierung bestimmten Behörde gebunden. 

Absatz 2 
Das Verhältnis zur Landesplanung braucht nicht 

geregelt zu werden, da es sich aus dem Raum-
ordnungsgesetz vom 8. April 1965 (Bundesgesetz-
blatt I  S. 306) ergibt. Auf die Planung und Linien-
führung der Bundeswasserstraßen ist § 6 Abs. 1 
Buchstabe a des Raumordnungsgesetzes anzuwen-
den. 

Zu § 14 (Planfeststellung, Genehmigung, vorläufige 
Anordnung) 

Absatz 1 
Die Bestimmung ist § 31 Abs. 1 des Wasserhaus-

haltsgesetzes nachgebildet. 

Absatz 2 
Die vorläufige Anordnung setzt die Behörden der 

Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes in 
die Lage, vor Abschluß eines Planfeststellungs-
verfahrens mit einzelnen Ausbau- oder Neubau-
arbeiten zu beginnen, wenn Gründe des Wohls der 
Allgemeinheit es erfordern. Dabei ist sicherzustel-
len, daß Interessen Dritter geschützt bleiben. Daher 
ist Voraussetzung für die Erteilung der vorläufigen 
Anordnung, daß die nach § 19 Abs. 2, 3 und 5 zu 
berücksichtigenden Interessen zu sichern sind. Die 
vorgeschriebene Zustellung und Bekanntmachung 
setzt die Beteiligten auch in die Lage, gegen die An-
ordnung mit den gegebenen Rechtsbehelfen vorzu-
gehen. Die Beteiligten haben darüber hinaus die 
Möglichkeit, ihre Interessen im Planfeststellungs-
verfahren zu wahren, da die vorläufige Anordnung 
die Planfeststellung nicht ersetzt. Außerdem sind die 

Interessen der Beteiligten noch dadurch geschützt, 
daß der frühere Zustand wieder herzustellen ist, 
wenn die Planfeststellung die Teilmaßnahmen für 
unzulässig erklärt. 

Absatz 3 
Da die Entscheidungen bei der Feststellung des 

Planes, der Genehmigung und der vorläufigen An-
ordnung nur von der Wasser- und Schiffahrtsdirek-
tion zu treffen sind und Verwaltungsakte anderer 
Behörden auf dem Gebiet der Landeskultur und der 
Wasserwirtschaft daneben nicht in Betracht kom- 
men, sieht das Gesetz eine Verfahrensregelung über 
die Herstellung des Einvernehmens mit dem Land 
nach Artikel 89 Abs. 3 GG vor. 

Zu § 15 (Veränderungssperre) 

Die Bestimmung ist § 9 a des Bundesfernstraßen-
gesetzes in der Fassung vom 6. August 1961 (Bun-
desgesetzbl. I S. 1742) nachgebildet. Über die in § 9a 
vorgesehene Übernahme von Grundstücken braucht 
hier nichts gesagt zu werden, da sie in den allge-
meinen Vorschriften dieses Gesetzes über die Ent-
schädigung geregelt ist. 

Zu § 16 (Besondere Pflichten im Interesse des Vor-
habens) 

Die Bestimmung findet ihr Vorbild in Regelungen 
des Landeswasserrechts . 

Zu § 17 (Planfeststellungsverfahren) 

Absatz 1 
Das Planfeststellungsverfahren lehnt sich eng an 

Vorbilder des Landeswasserrechts an. Abgesehen 
von verfahrensrechtlichen Einzelheiten zeigt sich 
das besonders darin, daß, anders als nach dem Bun-
desfernstraßengesetz oder nach dem Bundesbahn-
gesetz, Planprüfung und Planfeststellung derselben 
Behörde obliegen. Das entspricht bewährter Rechts-
tradition für Vorschriften über den Ausbau und 
Neubau von Gewässern. Auch die in Ausfüllung 
und Ergänzung des Wasserhaushaltsgesetzes ergan-
genen neuen Landeswassergesetze haben die Unter-
scheidung nicht eingeführt. Die Auswirkungen eines 
Gewässerausbaus oder -neubaus sind außerordent-
lich vielgestaltig, weitreichend und schwer zu über-
sehen, da die nachteiligen Einwirkungen der Bau-
maßnahmen auf Interessen und Rechte Dritter fast 
immer auf verwickelten technischen und hydrolo-
gischen Zusammenhängen beruhen. Es ist im was-
serrechtlichen Verfahren eine Erfahrungstatsache, 
daß die Grundlagen einer gerechten Entscheidung 
gegenüber den Beteiligten dann am schnellsten und 
sichersten gefunden werden können, wenn die Be-
hörde, die den Plan ausgearbeitet hat, bereits im 
Anhörungsverfahren mit den Beteiligten den Plan 
erörtert und dabei die ergänzenden schadenver-
hütenden Maßnahmen vorschlägt. Als Folge der Zu-
sammenarbeit mit den Beteiligten ist diese Behörde 
erfahrungsgemäß auch am besten geeignet, den Plan 
endgültig festzustellen. Da die Planfeststellung der 
verwaltungsgerichtlichen Nachprüfung unterliegt, 
können Bedenken aus rechtsstaatlichen Erwägungen 
gegen diese Regelung nicht erhoben werden. 
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Die Anpassung des Gesetzes an die Vorschriften 
der Landeswassergesetze über das Planfeststellungs-
verfahren ist auch aus einem weiteren Grunde ge-
boten. Neben dem in diesem Gesetz geregelten Aus-
bau steht ein Ausbau einer Bundeswasserstraße, der 
sie nicht als Verkehrsweg betrifft. Das dafür not-
wendige Verfahren ist von Landesbehörden nach 
Landeswasserrecht durchzuführen. In beiden Fällen 
sehen sich die Beteiligten Auswirkungen gegenüber, 
die von der Veränderung eines Gewässers aus-
gehen. Eine möglichst gleichmäßige rechtliche Be-
handlung ist daher angebracht. 

Absatz 2 

Wegen der Herstellung des Einvernehmens mit 
dem Land (Artikel 89 Abs. 3 GG) wird auf die Be-
gründung zu § 14 Abs. 3 verwiesen. 

Zu §§ 18 bis 20 (Versagung der Planfeststellung; 
Planfeststellungsbeschluß; Zustel-
lung) 

Die Vorschriften wurden aus den Gründen der 
Bemerkungen zu § 17 des Gesetzes dem Landes-
wasserrecht nachgebildet. 

Der Planfeststellungsbeschluß ist, soweit § 20 
nichts anderes bestimmt, nach dem Verwaltungszu-
stellungsgesetz vom 3. Juli 1952 (Bundesgesetzbl. I 
S. 379) in der Fassung des Gesetzes vom 21. Januar 
1960 (Bundesgesetzbl. I S. 17) zuzustellen. 

Zu § 21 (Wirkung der Planfeststellung) 

Absatz 1 

Die Konzentrationswirkung der Planfeststellung 
erfaßt alle Maßnahmen, die zu dem Vorhaben ge-
hören. Nach § 46 des Gesetzes trägt die Wasser- und 
Schiffahrtsverwaltung des Bundes für die bundes-
eigenen Schiffahrtsanlagen und Schiffahrtszeichen 
sowie die bundeseigenen wasserbaulichen Anlagen 
ohnehin selbst die Verantwortung. 

Absatz 3 

Der Ausschluß privatrechtlicher Ansprüche durch 
die Planfeststellung hat sein Vorbild im Landes-
wasserrecht. Bundesrecht trifft eine entsprechende 
Regelung für den Verwaltungsakt der Bewilligung 
in § 11 des Wasserhaushaltsgesetzes. 

Zu § 22 (Nachträgliche Entscheidungen) 

Die Vorschrift ist dem Landeswasserrecht nachge-
bildet. 

Zu § 23 (Planänderung) 

Die Vorschrift entspricht einem dringenden Be-
dürfnis der Praxis; sie soll unnötigen Verwaltungs-
aufwand vermeiden. Gleichwohl wird sie durch die 
in Satz 2 getroffene Feststellung, wann eine Ände-
rung erheblich ist und eine neue Planfeststellung 
erfordert, den Belangen der Beteiligten gerecht. Dar-
über hinaus ist sichergestellt, daß auch eine un-
erhebliche Planänderung nicht ohne weiteres durch-
geführt werden darf. 

Abschnitt 6 

Ordnungsvorschriften 

Zu § 24 (Strompolizei) 

Die in Artikel 74 Nr. 21 GG verankerte Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes für die Seewasser-
straßen und die dem allgemeinen Verkehr dienen-
den Binnenwasserstraßen umfaßt deren Erhaltung 
in einem für die Schiffahrt erforderlichen Zustand 
und die damit zusammenhängenden Gegenstände 
(BVerfGE 15,1 [10]). Da die Ordnungsgewalt ein 
Annex des Sachgebiets ist, auf dem sie tätig wird, 
umfaßt die Zuständigkeit zur Gesetzgebung in 
einem Sachbereich auch die Regelung der Ordnungs-
gewalt (Polizeigewalt) in diesem Sachgebiet. Soweit 
der Bund ein Recht zur Gesetzgebung auf bestimm-
ten Lebensgebieten hat, muß er daher auch das 
Recht haben, die polizeilichen Vorschriften für die-
ses Lebensgebiet zu erlassen (BVerfGE 3,407 [433]). 
Das vorliegende Gesetz behandelt daher, um keine 
Lücke in dem Rechtsgebiet der Verwaltung der Bun-
deswasserstraßen entstehen zu lassen, auch die in 
ihrem Rahmen durch Artikel 74 Nr. 21 GG vor-
gezeichnete Ordnungsgewalt. Es entspricht über-
kommener Rechtspraxis, dafür die Bezeichnung 
„Strompolizei" zu wählen. Der Begriff ist eindeutig 
von der „Schiffahrtspolizei" abgegrenzt, die nicht 
die Ordnungsgewalt für die Erhaltung des Ver-
kehrsweges darstellt, sondern die Abwehr von Ge-
fahren für die Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-
kehrs auf den Wasserstraßen zum Inhalt hat (vgl. 
§ 1 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über die Aufgaben 
des Bundes auf dem Gebiet der Binnenschiffahrt 
vom 15. Februar 1956 [Bundesgesetzbl. II S. 317]). 

Abs. 3 
Wegen möglicher Überschneidungen zwischen 

Aufgaben der Strompolizei und der Hafenaufsicht, 
die nicht dem Bund obliegt, erscheint es angebracht 
klarzustellen, daß die Hafenaufsicht durch die Be-
stimmungen dieses Gesetzes nicht eingeschränkt 
wird. 

Zu §§ 25 bis 29 (Verantwortliche Personen; Inan-
spruchnahme nicht verantwortlicher 
Personen; Strompolizeiverordnun-
gen; Strompolizeiliche Verfügun-
gen; Verhältnismäßigkeit, Wahl 
der Mittel) 

Die Vorschriften entsprechen herkömmlichen 
Grundsätzen des Polizeirechts. Ihre Aufnahme in 
das Gesetz war erforderlich, um zu vermeiden, daß 
Bundesbehörden bei der Erhaltung der Bundeswas-
serstraßen als Verkehrswege auf die lebhaft um-
strittene Anwendung von Landesrecht oder auf 
Gewohnheitsrecht angewiesen sind. § 25 Abs. 2 
begründet keine besondere strafrechtliche oder buß-
geldrechtliche Verantwortlichkeit. 

Zu § 30 (Besondere Befugnisse zur Beseitigung von 
Schiffahrtshindernissen) 

Erfahrungsgemäß sind mit der Beseitigung von 
Schiffahrtshindernissen, besonders von Wracks in 
den Binnenwasserstraßen, häufig langwierige Aus- 
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einandersetzungen verbunden. Wegen der Größe 
der zu bergenden Objekte und der damit verbunde-
nen erheblichen Kosten sind die für die Beseitigung 
Verantwortlichen oft nicht in der Lage oder nicht 
gewillt, die Bergung selbst durchzuführen. Hat des-
halb die Verwaltung das Hindernis beseitigt, so ist 
aus tatsächlichen Gründen häufig nicht möglich, den 
Verantwortlichen zur Erstattung der aufgewendeten 
Kosten zu veranlassen. Die für die Beseitigung von 
Schiffahrtshindernissen geltenden Regelungen des 
Schiffahrtspolizeirechts ermöglichen der Verwaltung 
nicht, sich wegen der entstandenen Kosten aus den 
beseitigten Gegenständen zu befriedigen. 

Für den Küstenbereich besteht im § 25 der Stran-
dungsordnung vom 17. Mai 1874 (Reichsgesetzbl. 
S. 73), zuletzt geändert durch Gesetz vorn 19. Juli 
1924 (Reichsgesetzbl. I S. 667), eine gesetzliche Re-
gelung, welche die Unzuträglichkeiten beseitigt, in-
dem sie der Behörde zur Deckung ihrer Kosten den 
Zugriff auf die Wertsubstanz des Schiffahrtshinder-
nisses gewährt. Dadurch werden zugleich die zur 
Bergung der  Schiff ahrtshindernisse Verantwort-
lichen veranlaßt, ihren Pflichten nachdrücklich Ge-
nüge zu leisten. Diese Vorschrift hat sich, vor allem 
im Interesse einer reibungslosen Abwicklung des 
Schiffsverkehrs, bewährt. Mit der gesteigerten Ver-
kehrsdichte auf den Binnenwasserstraßen wird die 
Übernahme des in der Strandungsordnung enthalte-
nen Rechtsgedankens für den Binnenbereich un-
umgänglich. Allerdings erscheint nicht angebracht, 
den beseitigten Gegenstand nach dem Vorbild des 
§ 25 der Strandungsordnung durch öffentlichen Ver-
kauf zu verwerten. Der modernen Rechtsentwick-
lung folgend, sieht das Gesetz eine Zwangsvoll-
streckung im Wege des Verwaltungszwangsverfah-
rens vor (§ 30 Abs. 5). 

§ 30 regelt die Beseitigung von Schiffahrtshinder-
nissen umfassend; die Vorschrift behandelt nicht 
nur die Kostendeckung aus den beseitigten Gegen-
ständen, sondern auch die Voraussetzungen für die 
Beseitigung. Infolgedessen werden nachstehende 
schiffahrtspolizeiliche Bestimmungen, die gegenüber 
dem § 30 nur Teilregelungen bringen, vor Inkraft-
treten des Gesetzes rechtzeitig aufgehoben: § 98 
Abs. 2 der Donauschiffahrtspolizeiverordnung vom 
28. September 1935 (Reichsgesetzbl. II S. 663), § 96 
Nr 3 der Binnenschiffahrtstraßen-Ordnung vom 
19. Dezember 1954 (Bundesgesetzbl. II S. 1137), § 97 
Nr. 2 der Rheinschiffahrtpolizeiverordnung vom 
24. Dezember 1954 (Bundesgesetzbl. II S. 1412) und 
§ 97 Nr. 2 der Moselschiffahrtpolizeiverordnung vom 
19. Mai 1964 (Bundesgesetzbl. II S. 585). 

Da der Geltungsbereich der Strandungsordnung 
nicht nur Bundeswasserstraßen im Küstenbereich 
umfaßt, sondern auch andere nicht zu Bundeswasser-
straßen gehörige Gewässer, läßt das Gesetz die 
Strandungsordnung unberührt. Somit wird eine un-
erwünschte Rechtszerplitterung im Küstenbereich 
vermieden. 

Absatz 1 
.Die Behörde, die ein Schiffahrtshindernis beseitigt, 

muß nicht notwendig nach § 30 vorgehen. Sie kann 
den Weg des § 28 Abs. 3 einschlagen (vgl. aber die 
Bemerkungen zu Absatz 10). 

Absatz 5 
Der Vorrang des Anspruchs der Wasser- und 

Schiffahrtsverwaltung des Bundes auf Befriedigung 
aus dem Erlös vor allen anderen Rechten an dem 
Erlös entspricht der Rechtslage nach der Strandungs-
ordnung. Dieser Vorrang besteht nicht, wenn ein 
Sondergesetz die zwangsweise Entziehung bestimm-
ter Vermögenswerte untersagt (z. B. § 39 Abs. 1 des 
Bundesbahngesetzes) . 

Absatz 10 
Es bedurfte der Klarstellung, daß § 30 Spezialvor-

schrift zu § 28 Abs. 3 Satz 2 und 3 ist. Wenn die 
Behörde nach § 30 vorgeht, kann der Betroffene 
ordnungsrechtlich nicht zu den Kosten der Beseiti-
gung herangezogen werden, die durch die Verwer-
tung der beseitigten Gegenstände nicht gedeckt 
werden. Darin liegt ein Ausgleich für die im übrigen 
durch § 30 verschärfte Haftung des Verantwort-
lichen. 

Zu § 31 (Strom- und schiffahrtspolizeiliche Geneh-
migung) 

Bundeswasserstraßen haben nicht nur die Auf-
gabe, Schiffahrtswege zu sein. Vor allem bei den 
natürlichen Bundeswasserstraßen ist clie wasserwirt-
schaftliche Bedeutung hervorzuheben. Wasserwirt-
schaftliche Maßnahmen an Bundeswasserstraßen be-
dürfen zumeist einer wasserrechtlichen Erlaubnis, 
Bewilligung oder Genehmigung, die von Landes-
behörden nach dem Wasserhaushaltsgesetz und den 
dazu ergangenen Landesgesetzen erteilt wird. Die 
Zuständigkeit der Landesbehörden hat das Bundes-
verfassungsgericht in der Entscheidung über das 
Gesetz zur Reinhaltung der Bundeswasserstraßen 
bejaht. Zugleich hat das Bundesverfassungsgericht 
ausgesprochen, daß der Bund zuständig ist, im Rah-
men der Erhaltung der Bundeswasserstraßen in 
einem für die Schiffahrt erforderlichen Zustand und 
der damit zusammenhängenden Gegenstände alle 
gesetzgeberischen und verwaltungsmäßigen Maß-
nahmen zu treffen. 

Benutzungen und Anlagen sind nicht nur unter 
dem Blickwinkel der wasserwirtschaftlichen Erfor-
dernisse, sondern zugleich danach zu beurteilen, wie 
sie sich auf die Wasserstraße als Träger der Schiff-
fahrt auswirken. Zum Beispiel kann eine Abwasser-
einleitung in eine künstliche Bundeswasserstraße 
diese verunreinigen, zugleich aber auch den Wasser-
stand soweit heben, daß die sichere Durchfahrt unter 
Brücken nicht mehr möglich ist. Die Verunreinigung 
zu verhindern, ist nach der Kompetenzverteilung, 
wie sie das Bundesverfassungsgericht festgestellt 
hat, Sache des Landes; die hoheitliche Verantwor-
tung für das Bestehen der Mindestdurchfahrtshöhe 
hat der Bund. Bei der Inanspruchnahme von Bundes-
wasserstraßen durch Dritte haben daher Bund und 
Land tätig zu werden. Diese Tätigkeit ließe sich in 
verschiedener Weise gesetzlich regeln. Nur eine der 
Lösungen erweist sich ais gangbar. 

Denkbar ist, daß die Bundesbehörden als tech-
nische Fachbehörden handeln. Diese würden im Ver-
waltungsverfahren nach Landeswasserrecht den Lan-
desbehörden fachtechnische Stellungnahmen abge- 
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ben, durch welche die von der Bundesverwaltung 
zu stellenden Anforderungen an die Bedingungen 
und Auflagen des Verwaltungsaktes, der die Benut-
zung der Wasserstraße gestattet, geltend gemacht  

werden. Diese Lösung mußte außer Betracht bleiben. 
Nach den Feststellungen des Bundesverfassungs-
gerichts ist der Bund bei der Verwaltung der  Bun-
deswasserstraßen nicht auf die Wahrnehmung der 
Befugnisse eines Gewässereigentümers beschränkt; 
der Bund besitzt vielmehr mit Bezug auf die Wasser-
straßen hoheitliche Verwaltungskompetenzen. Es 
wäre mit dem Verwaltungsauftrag in Artikel 89 GG 
nicht vereinbar, daß der Bund auf die hoheitliche 
Durchführung seiner Aufgaben verzichtete und es 
einer Landesbehörde überließe, die zum hoheit-
lichen Aufgabenbereich des Bundes gehörigen Ver-
waltungshandlungen vorzunehmen, die erforder-
lichen Verwaltungsakte zu erlassen und durchzu-
setzen. 

Ferner bestand die Möglichkeit, die zur Benut-
zung einer Bundeswasserstraße erforderlichen Ver-
waltungsakte des Landes gesetzlich an das Einver-
nehmen des Bundes zu knüpfen. Die Zulässigkeit 
dieser Rechtsform der Zusammenarbeit zwischen 
Bund und Ländern ist umstritten, zumal Artikel 89 
Abs. 3 GG eine Regelung, die Verwaltungsakte des 
Landes an das Einvernehmen des Bundes knüpft, 
nicht decken würde, da dort nur der umgekehrte 
Fall, nämlich die Bindung des Bundes an das Ein-
vernehmen des Landes, vorgesehen ist. Da die 
Inanspruchnahme von Bundeswasserstraßen durch 
Benutzungen oder Anlagen ein überaus häufiger 
Tatbestand ist, bei dem ein Schwerpunkt der Ver-
waltungstätigkeit der Wasser- und Schiffahrtsver-
waltung des Bundes liegt, hat das Gesetz im Inter-
esse seines klaren und eines verfassungsrechtlich 
einwandfreien Vollzuges davon abgesehen, die 
angedeutete Lösung zu wählen. 

Ebenso kam nicht in Betracht, die Zuständigkeit 
für den zur Inanspruchnahme der Bundeswasser-
straße erforderlichen Verwaltungsakt dem Bund 
oder dem Land zuzusprechen, je nachdem, ob die 
Aufgaben der Erhaltung der Wasserstraße als Ver-
kehrsträger oder die Aufgaben der Wasserwirtschaft 
überwiegen. Dabei würde der Vielgestaltigkeit der 
Verhältnisse an den Bundeswasserstraßen nicht 
Rechnung getragen werden können. Da im Einzel-
fall außerordentlich schwer zu erkennen sein kann, 
welche Aufgabe überwiegt, könnten unerwünschte 
Meinungsverschiedenheiten über die Zuständigkeit 
auftreten. Auch würde es rechtsstaatlichen Anforde-
rungen widersprechen, wenn der Antragsteller nicht 
einwandfrei erkennen könnte, an welche Behörde 
er sich zu wenden hat. 

Übrig bleibt nach dem Gesagten nur die im vor-
liegenden Gesetz verfolgte Lösung. Die Wasser- 
und Schiffahrtsverwaltung des Bundes erläßt da-
nach einen eigenen Verwaltungsakt, die strom- und 
schiffahrtspolizeiliche Genehmigung. Diese Geneh-
migung berücksichtigt nur die Erhaltung der Was-
serstraßen als Verkehrsträger und die Sicherheit 
und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs (§ 31 Abs. 1 
und 4). Sie läßt daher die landesbehördlichen öffent-
lich-rechtlichen Gestattungen zur Inanspruchnahme 
der Bundeswasserstraßen unberührt und steht neben 

ihnen (§ 31 Abs. 6). Es ist in der Verwaltungsrechts-
ordnung häufig zu finden, daß für ein Vorhaben 
mehrere öffentlich-rechtliche Gestattungen aus ver-
schiedenen rechtlichen Gesichtspunkten nötig wer-
den. Der Vorteil der gewählten Lösung liegt darin, 
daß eine klare Abgrenzung der Zuständigkeiten ge-
troffen wird. Die Abgrenzung ist um so wichtiger, 
als es sich hier um Zuständigkeiten des Bundes und 
um Zuständigkeiten der Länder handelt. 

Da die Entscheidungsbefugnis des Landes neben 
der strom- und schiffahrtspolizeilichen Genehmi-
gung unberührt bestehen bleibt, braucht — anders 
als bei der Planfeststellung — nicht bestimmt zu 
werden, daß die strom- und schiffahrtspolizeiliche 
Genehmigung des Einvernehmens mit der zuständi-
gen Landesbehörde bedarf. Dadurch, daß das Land 
einen besonderen Verwaltungsakt neben der strom- 
und schiffahrtspolizeilichen Genehmigung, etwa 
eine Erlaubnis oder eine Bewilligung nach dem Was-
serhaushaltsgesetz, zu erteilen hat, ist keine Inan-
spruchnahme einer Bundeswasserstraße gegen den 
Willen des beteiligten Landes denkbar. Umgekehrt 
ist diese Inanspruchnahme nur dann möglich, wenn 
Bund und Land sie übereinstimmend für zulässig er-
klären. Selbstverständlich hat der Bund bei der Ver-
sagung einer strom- und schiffahrtspolizeilichen Ge-
nehmigung die Bedürfnisse der Landeskultur und 
der Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit den 
Ländern zu wahren. 

Da eine Inanspruchnahme der Bundeswasser-
straße nicht nur ihren für den Verkehr erforder-
lichen Zustand, sondern den Schiffsverkehr selbst 
unmittelbar beeinträchtigen kann, sind bei der Ge-
nehmigung auch schiffahrtspolizeiliche Belange (Ab-
wehr von Gefahren für die Sicherheit und Leichtig-
keit des Verkehrs) zu berücksichtigen, zumal das 
für die Bundeswasserstraßen geltende Verkehrs-
recht eine schiffahrtspolizeiliche Genehmigung nicht 
kennt. Daher spricht das Gesetz von einer strom-
und schiffahrtspolizeilichen Genehmigung. 

Absatz 1 

Werden Anlagen durch eine Planfeststellung zu-
gelassen, entfällt wegen der Konzentrationswirkung 
des Planfeststellungsbeschlusses das Erfordernis 
einer strom- und schiffahrtspolizeilichen Genehmi-
gung. 

Absatz 2 

Die Genehmigung ist nach Absatz 1 nur dann 
nötig, wenn eine Beeinträchtigung des für die Schiff-
fahrt erforderlichen Zustandes der Bundeswasser-
straße oder der Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-
kehrs zu erwarten ist. Es liegt sowohl im Interesse 
des Unternehmers als auch der Verwaltung, daß ihr 
rechtzeitig die Möglichkeit gegeben wird zu prüfen, 
ob eine Genehmigung erteilt werden muß. Absatz 2 
sieht daher eine Anzeigepflicht vor. Um möglichst 
schnell klare Verhältnisse zu schaffen, legt die Be-
stimmung dem Wasser- und Schiffahrtsamt auf, in-
nerhalb eines Monats zu der Anzeige Stellung zu 
nehmen. Ergeht keine Stellungnahme, ist die Maß-
nahme ohne strom- und schiffahrtspolizeiliche Ge-
nehmigung zulässig. Wenn die beabsichtigte Maß- 
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nahme genehmigungspflichtig ist, soll aus Gründen 
der Verwaltungsvereinfachung die Anzeige den An-
trag auf Erteilung einer Genehmigung ersetzen. 

Maßnahmen an Seewasserstraßen, die deren Er-
haltung als Verkehrswege oder die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigen, sind 
üblicherweise von solchen Ausmaßen, daß sie der 
Verwaltung ohnehin bekannt sind. Eine Anzeige-
pflicht erscheint daher überflüssig. 

Zu § 32 (Rücknahme und Widerruf der strom- und 
schiffahrtspolizeilichen Genehmigung) 

Absatz 1 
Da die strom- und schiffahrtspolizeiliche Geneh-

migung nicht die nach anderen Rechtsvorschriften 
erforderlichen Verwaltungsakte ersetzt (§ 31 Abs. 6), 
können neben ihr andere Verwaltungsakte be-
stehen. Es kann sich zum Beispiel um eine wider-
rufliche Erlaubnis zu einer Wasserentnahme han-
deln oder um eine Bewilligung, die ein volles sub-
jektives öffentliches Recht begründet. Wegen der 
verschiedenartigen Rechtsnatur dieser Gestattungen 
konnte das Gesetz für den Fall des Widerrufs der 
strom- und schiffahrtspolizeilichen Genehmigung 
keine starre Entschädigungsregelung treffen. Ob 
Entschädigung zu leisten ist, richtet sich daher nach 
der Entschädigungspflicht bei dem Widerruf des 
neben der strom- und schiffahrtspolizeilichen Ge-
nehmigung bestehenden Verwaltungsaktes. Diese 
Regelung schützt die Rechtsstellung der Gewässer-
benutzer. Sie stellt sicher, daß zum Beispiel der In-
haber einer Bewilligung entschädigt wird ohne 
Rücksicht darauf, ob ihm die Ausübung der Bewil-
ligung durch Widerruf der Bewilligung selbst oder 
der strom- und schiffahrtspolizeilichen Genehmi-
gung unmöglich gemacht wird. 

Zu § 33 (Besondere Pflichten im Interesse der Über-
wachung) 

Absatz 1 und 2 

Die Vorschriften entsprechen den für vergleich-
bare Tatbestände geschaffenen Regelungen des Lan-
deswasserrechts. Die auf anderen gesetzlichen Be-
stimmungen beruhenden Überwachungsbefugnisse 
und -pflichten (z. B. § 38 Bundesbahngesetz) bleiben 
bestehen. 

Absatz 3 und 4 

Die Vorschriften dienen dem Schutz der Aus-
kunftspflichtigen und entsprechen den Regelungen, 
die auch in anderen Gesetzen zu Auskunftsverpflich-
tungen getroffen worden sind. 

Abschnitt 7 

Besondere Aufgaben 

Zu § 34 (Schiffahrtszeichen) 

Absatz 1 

Das Setzen und Betreiben von Schiffahrtszeichen 
für die Schiffahrt auf den Bundeswasserstraßen ist 
als Ausgestaltung dieser Schiffahrtswege eine Auf-

gabe des Bundes. Damit setzt der Bund die seit dem 
Übergang der Wasserstraßen auf das Reich geübte 
Praxis des Reiches fort. Rechtsvorschriften, die die 
Aufgabe dem Bund ausdrücklich zuweisen, fehlen. 
Das Gesetz schließt diese Lücke. 

Absatz 2 

In Anlehnung an das bereits auf Grund des Arti-
kels 101 der Weimarer Reichsverfassung geübte 
Verfahren wird das Setzen und Betreiben von Schiff-
fahrtszeichen für die Schiffahrt auf den Bundeswas-
serstraßen durch andere Rechtsträger als den Bund 
im Einzelfall von einer Genehmigung der Wasser- 
und Schiffahrtsverwaltung des Bundes abhängig ge-
macht, um eine zweckentsprechende Ausgestaltung 
der Schiffahrtswege zu gewährleisten. Die Genehmi-
gung ist jedoch nicht erforderlich, wenn Schiffahrts-
zeichen nach anderen rechtlichen Bestimmungen, 
z. B. zur Bezeichnung einer Gefahrenstelle nach 
schiffahrtspolizeilichen Vorschriften, gesetzt werden 
müssen (vgl. § 34 Abs. 2 Satz 1). 

Absatz 4 

Zum Schutz der Schiffahrtszeichen ist zu verhin-
dern, daß andere Einrichtungen und Anlagen mit 
den Schiffahrtszeichen verwechselt werden oder ihre 
Wirkung beeinträchtigen. 

Die Bestimmung zum Schutz der Schiffahrtszeichen 
wird dadurch begrenzt, daß für den Straßen- und 
Schienenbahnverkehr ebenfalls Verkehrszeichen zu 
setzen sind. Bei dem gleichen Rang aller Verkehrs-
träger werden bei Überschneidungen der Verkehrs-
zeichen des Straßen- und Schienenbahnverkehrs mit 
denen der Schiffahrt oder umgekehrt die Verkehrs-
träger über eine allen Bedürfnissen genügende 
Lösung verhandeln müssen. 

Absatz 5 

Durch die Verweisung auf § 7 Abs. 3 wird sicher-
gestellt, daß Maßnahmen zum Setzen, zur Unter-
haltung oder zum Betrieb von Schiffahrtszeichen 
keiner wasserrechtlichen Erlaubnis, Bewilligung oder 
Genehmigung bedürfen. Da das Setzen, die Unter-
haltung oder der Betrieb von Schiffahrtszeichen das 
Betreten fremder Grundstücke nötig machen kann, 
ist erforderlich, die Duldungspflichten des § 16 auch 
hier vorzuschreiben. 

Zu § 35 (Wasserstands- und Hochwasser-
meldedienst, Eisbekämpfung) 

Die Bestimmung hält die Wasser- und Schiffahrts-
verwaltung des Bundes an, die im einzelnen aufge-
zählten besonderen Aufgaben durchzuführen. Eine 
gesetzliche Verpflichtung der Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung gegenüber Dritten kann nicht an-
erkannt werden, weil es zu uferlosen und kaum zu 
erfüllenden Rechtsansprüchen führen könnte. Ein 
Vorbehalt zugunsten besonderer Rechtsverpflichtun-
gen der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bun-
des, etwa auf Grund von Planfeststellungen, sorgt 
dafür, daß diese Verpflichtungen auch weiterhin be-
stehen bleiben. 
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Abschnitt 8 

Entschädigung 

Zu § 36 (Allgemeine Vorschriften über Entschädi-
gung) 

Absatz 1 
Die Bestimmung erfaßt alle im Gesetz vorgesehe-

nen Entschädigungsfälle. Die Entschädigungsrege-
lung des § 20 Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes 
wurde wegen Artikel 14 Abs. 3 Satz 2 GG näher 
ausgestaltet. 

Absatz 2 

Es entspricht § 20 Abs. 2 des Wasserhaushaltsge-
setzes, daß die Entschädigung grundsätzlich in Geld 
festzusetzen ist. Wenn die Möglichkeit, Schäden 
durch Auflagen zu verhüten oder auszugleichen, 
nicht gegeben war, soll im Entschädigungsverfahren 
ein Ausgleich durch Naturalleistungen offen blei-
ben. Jedoch ist dann die Zustimmung des Entschä-
digungsberechtigten erforderlich. 

Absatz 3 
Das Gesetz entspricht einem allgemeinen, auch in 

den Wassergesetzen wiederkehrenden Rechtsgedan-
ken, wenn es dem Eigentümer in den genannten 
Fällen einräumt, daß der Entschädigungspflichtige 
das Grundstück erwirbt. 

Zu §§ 37 bis 39 (Einigung, Festsetzungsbescheid; 
Vollstreckung; Rechtsweg) 

Die Vorschriften entsprechen in ihren wesent-
lichen Punkten den Bestimmungen über das Ent-
schädigungsverfahren in verschiedenen Landeswas-
sergesetzes (vgl. beispielsweise § 112 des Wasser-
gesetzes für Baden-Württemberg vom 25. Februar 
1960 — Gesetzblatt für Baden-Württemberg S. 17 — 
und §§ 115 bis 117 des Wassergesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 22. Mai 1962 — Gesetz- 
und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-
Westfalen S. 235 —). 

Die ordentlichen Gerichte entscheiden über die 
Höhe der Entschädigung, die Gerichte der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit über die Frage der Rechtmäßig-
keit der die Entschädigungspflicht auslösenden Maß-
nahme. 

Zu § 39 Abs. 3 Satz 3 

Die von der allgemeinen Kostenregelung nach 
der Zivilprozeßordnung abweichende Vorschrift 
entspricht der Billigkeit, da es dem Entschädigungs-
berechtigten nicht zuzumuten ist, für eine fehler-
hafte Entscheidung der Wasser- und Schiffahrts-
direktion, die die Entschädigung festgesetzt hat (vgl. 
§ 37), einzutreten. Gleiche Regelungen bringen auch 
die obengenannten Landeswassergesetze. 

Abschnitt 9 

Kreuzungen mit öffentlichen Verkehrswegen 

Zu §§ 40 und 41 (Kosten der Herstellung von Kreu-
zungsanlagen; Unterhaltung der 
Kreuzungsanlagen) 

Unter Kreuzungen nach diesem Gesetz werden 
nur Kreuzungen der Bundeswasserstraßen mit den 
in § 40 Abs. 6 aufgezählten Verkehrswegen verstan

-

den. Die §§ 40 und 41 folgen überwiegend dem Ver-
anlassungsprinzip. Danach hat der Beteiligte, der 
eine Maßnahme veranlaßt, die dadurch entstehen-
den Kosten zu tragen. Die Vorschriften sind dem Ge-
setz über Kreuzungen von Eisenbahnen und Straßen 
vom 14. August 1963 (Bundesgesetzbl. I S. 681) nach-
gebildet. 

Zu § 42 (Durchfahrten unter Brücken im Zuge 
öffentlicher Verkehrswege) 

Absatz 1 und 2 
Die Bezeichnung der Brückendurchfahrten ist zwar 

ein Teil der Verpflichtung zur Errichtung und Unter-
haltung der Brücken. Doch erscheint es geboten, die 
Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes in 
die Unterhaltung dieser Einrichtungen einzuschal-
ten, damit die im Interesse des Schiffahrtsweges er-
forderlichen Maßnahmen einheitlich getroffen wer-
den. Die Rechtsgrundlage dafür wird in Absatz 2 in 
Anlehnung an die bisherige Verwaltungspraxis ge-
schaffen. 

Absatz 3 
Es erscheint sachlich nicht gerechtfertigt, dem 

Brückenunterhaltungspflichtigen die Kosten der 
nachträglichen Herstellung von Einrichtungen auch 
dann aufzuerlegen, wenn die Herstellung nicht aus 
den vom Brückenunterhaltungspflichtigen im allge-
meinen zu vertretenden Rücksichten notwendig ist, 
sondern nur durch das Verkehrsinteresse auf den 
Bundeswasserstraßen verursacht wird. Es gilt also 
auch hier das Veranlassungsprinzip. 

Absatz 6  
Es handelt sich um eine mandatsweise Ausfüh-

rung von Aufgaben, die durch die besonderen Ver-
hältnisse einer Brücke gerechtfertigt ist. 

Abschnitt 10 

Durchführung des Gesetzes 

Zu § 43 (Enteignung für Zwecke der Bundeswasser-
straßen) 

Für die Reichswasserstraßen war die Enteig-
nungsbefugnis des Reiches in Artikel 97 Abs. 5 der 
Weimarer Reichsverfassung angesprochen und zu-
letzt durch Artikel 2 des Kapitels XVIII der Ver-
ordnung des Reichspräsidenten über Maßnahmen 
auf dem Gebiete der Finanzen, der Wirtschaft und 
der Rechtspflege vom 18. März 1933 (Reichsgesetz-
blatt I S. 109, 122) im einzelnen geregelt worden. 
Auf Grund dieser Verordnung in Verbindung mit 
Artikel 129 Abs. 1 Satz 1 GG hat die Bundesregie-
rung bereits mehrfach die Enteignung für Zwecke 
der Bundeswasserstraßen für zulässig erklärt, vgl. 
die Bekanntmachung über Enteignungen für Zwecke 
der Bundeswasserstraßen vom 23. Januar 1953 (Bun-
desgesetzbl. II S. 25), vom 10. November 1954 (Bun-
desgesetzbl. II S. 1050), vom 4. Mai 1956 (Bundesge-
setzbl. II S. 561), vom 8. Mai 1956 (Bundesgesetzbl. II 
S. 561), vom 12. Juni 1957 (Bundesgesetzbl. II S. 499), 
vom 15. Juli 1957 (Bundesgesetzbl. II S. 708), vom 
22. August 1957 (Bundesgesetzbl. II S. 1276), vom 
20. Februar 1963 (Bundesgesetzbl. II S. 155) und vom 
5. Februar 1965 (Bundesgesetzbl. II S. 127). 
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Die bisherige Regelung geht davon aus, daß die 
Zulässigkeit der Enteignung in jedem Fall ausge-
sprochen werden muß. Diese Regelung war jedoch 
nur solange zweckmäßig, als ein einheitliches Was-
serstraßenrecht, aus dem eine sachgemäße Begren-
zung der Enteignungsbefugnis entnommen werden 
konnte, nicht bestand. Nachdem das vorliegende 
Gesetz eine geeignete Grundlage für eine solche Be-
schränkung schafft, besteht kein Anlaß mehr, an 
dem bisherigen Verfahren, die Enteignung in jedem 
Einzelfall für zulässig zu erklären, noch festzuhal-
ten. Dieser Forderung entspricht § 43 des Gesetzes 
und folgt damit der Regelung in § 19 Abs. 1 Satz 3 
des Bundesfernstraßengesetzes. 

Zu § 44 (Zuständigkeiten) 

Absatz 3 
Die Bundesanstalt für Gewässerkunde und die 

Bundesanstalt für Wasserbau sind durch § 2 Buch-
stabe a Nrn. 26 und 27 der Verordnung zur Auf-
lösung und Überführung von Verwaltungseinrich-
tungen der Verkehrsverwaltung im Vereinigten 
Wirtschaftsgebiet und in den Ländern Baden, Rhein-
land-Pfalz und Württemberg-Hohenzoliern vom 
6. Dezember 1951 (Bundesgesetzbl. I S. 826) in die 
Verwaltung des Bundes übergeführt worden. Im 
Hinblick auf die fischereilichen Belange an den Bun-
deswasserstraßen erscheint es angebracht, hier auch 
die Bundesforschungsanstalt für Fischerei anzufüh-
ren. 

Absatz 4 
Die rechtliche Selbständigkeit der bundesbahn-

eigenen Häfen (z. B. Fährhafen Puttgarden im Zuge 
der „Vogelfluglinie") wird nicht berührt. 

Zu § 45 (Rechtsverordnungen) 

Absatz 1 
Nummer 1 

Der Betrieb der bundeseigenen Schiffahrtsanlagen 
macht vielfach Regelungen nötig, die auf die Ver-
hältnisse der einzelnen Bundeswasserstraße abge-
stellt werden müssen. Dabei handelt es sich zum 
Beispiel um die Festlegung der Schleusenbetriebs-
zeiten oder um Bestimmungen über den Betrieb von 
Schiffshebewerken sowie von Schutz- und Sicher-
heitshäfen. Wegen der räumlich beschränkten Gel-
tung dieser Regelungen ist ihre Aufnahme in das 
Gesetz unzweckmäßig, zumal die sich häufig ändern-
den Verhältnisse eines Verkehrsweges zu berück-
sichtigen sind. Daher sieht das Gesetz eine Ermäch-
tigung zum Erlaß von Rechtsverordnungen über die 
Regelung des Betriebs der bundeseigenen Schiff-
fahrtsanlagen vor. 

Nummer 2 

Die bundeseigenen Talsperren und Speicherbek-
ken dienen der Speisung der Bundeswasserstraßen 
im Schiffahrtsinteresse. Das Befahren dieser Talsper-
ren und Speicherbecken ist an die Möglichkeiten ge-
bunden, die ihr Betrieb und ihre Eigenart als künst-
licher Wasserspeicher zulassen. Daher ist vorge-
sehen, daß das grundsätzlich unzulässige Befahren 
der bundeseigenen Talsperren und Speicherbecken 

(§ 5) nach den jeweiligen Erfordernissen durch 
Rechtsverordnung zugelassen werden kann. 

Nummer 3 
Die Ausübung des Gemeingebrauchs an Bundes-

wasserstraßen (z. B. das Baden) ist vielfach von Ein-
fluß auf die Wasserstraße als Verkehrsweg. Der Ge-
meingebrauch muß daher zur Erhaltung der Bundes-
wasserstraße in einem für die Schiffahrt erforder-
lichen Zustand geregelt, beschränkt oder untersagt 
werden können. Auch für dieses Sachgebiet wird die 
Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsverordnungen 
vorgesehen, damit die örtlichen und wechselnden 
Umstände berücksichtigt werden können. 

Zu § 46 (Anforderungen der Sicherheit und Ord-
nung) 

Die Bestimmung entspricht § 38 des Bundesbahn-
gesetzes und § 4 des Bundesfernstraßengesetzes. 

Abschnitt 11 

Straf- und Bußgeldvorschriften, 
Schlußvorschriften 

Zu § 47 (Verletzung der Geheimhaltungspflicht) 

Durch § 33 erhalten die Behörden der Wasser- 
und Schiffahrtsverwaltung des Bundes Auskunfts-
rechte. Um die Auskunftspflichtigen vor Nachteilen 
zu schützen, stellt § 47 die unbefugte Offenbarung 
und Verwertung fremder Geheimnisse, besonders 
von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, unter 
Strafe. 

Zu § 48 (Ordnungswidrigkeiten) 

Die Höhen der Geldbußen sind den Vorschriften 
des Wasserhaushaltsgesetzes angepaßt. 

Zu § 49 (Handeln für einen anderen) 

Die Vorschrift stellt klar, daß die bußgeldrecht-
liche Verantwortung auch die natürlichen Personen 
trifft, die als gesetzlicher Vertreter einer juristischen 
Person oder einer anderen natürlichen Person oder 
als vertretungsberechtigter Gesellschafter einer Per-
sonengesellschaft des Handelsrechts handeln. Ab-
satz 2 trifft die entsprechende Regelung für soge-
nannte gewillkürte Vertreter, die eine bestimmte 
Selbständigkeit besitzen. 

Zu § 50 (Verletzung der Aufsichtspflicht) 

Die Vorschrift entspricht — ebenso wie § 49 — 
vergleichbaren Bestimmungen anderer Gesetze der 
letzten Jahre. Sie ist für die Fälle erforderlich, in 
denen die Aufsichtspflicht verletzt worden ist, ohne 
daß ein in § 48 mit Geldstrafe bedrohtes Tun oder 
Unterlassen des Inhabers oder Leiters eines Unter-
nehmens (oder des vertretungsberechtigten Organs 
bei juristischen Personen) vorliegt. 

Zu § 51 (Verjährung) 

Die in § 14 Satz 1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten bestimmte sechsmonatige Frist reicht 
für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach 
§ 48 nicht aus, weil diese bei den besonderen Ver- 
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hältnissen einer Wasserstraße vielfach erst nach 
längerer Zeit durch die strom- und schiffahrtspoli-
zeiliche Überwachung bekannt werden. Die gleiche 
Verjährungsfrist findet sich in § 41 des Wasserhaus-
haltsgesetzes. 

Zu § 54 (Überleitungsbestimmungen) 

Absatz 3 
Den aufgeführten Aktiengesellschaften ist durch 

Verträge, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
abgeschlossen sind, die Ausführung des Ausbaus  

oder Neubaus von Bundeswasserstraßen oder deren 
Teilstrecken übertragen worden. Im Interesse einer 
stetigen Fortführung der Arbeiten dieser Gesell-
schaften kann auf eine erneute Übertragung nach 
§ 12 Abs. 5 des Gesetzes verzichtet werden. 

Zu § 55 (Außer Kraft tretende Vorschriften) 

Infolge der Neuordnung, die mit dem vorliegen-
den Gesetz verbunden ist, ist für bundes- und lan-
desrechtliche Vorschriften Bleichlautenden oder ent-
gegenstehenden Inhalts kein Raum mehr. 


